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Disclaimer 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzi chtet. Sämtliche Personen-

bezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.   
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1 Anlass und Erfordernis der Planung 

Der Einzelhandel hat auf veränderte Konsumgewohnheiten, stagnierende Kaufkraft 

und zunehmende Mobilität der Verbraucher mit einem Struk turwandel reagiert, der 

u.a. durch eine Tendenz zu großflächigen Betriebsformen und kostengünstigen, mit 

dem Auto gut erreichbaren Standorten gekennzeichnet ist. Diese Entwicklungen ste-

hen häufig im Gegensatz zu den planerischen Zielen der  nachhaltigen Pla nung einer 

Stadt, sowie der Begrenzung des Verkehrs aufkommens ebenjener . Angesichts der Wi-

dersprüchlichkeit solcher Planungen besteht in dieser Hinsicht erheblicher Regelungs-

bedarf.  Vorgesehen ist mit diesem Bebauungsplan, in Abwägung der differierenden 

Positionen , einen Interessenausgleich zu erzielen.  

Der Ankermieter des Hedwig s Einkaufs Park (HEP) benötigt für eine langfristige Absi-

cherung seiner Funktion als Grundversorgungszentrum eine Verlagerung der Verkaufs-

flächen  (VKF) ins Erdgeschoss. Nur mit eine m starken und zeitgemäß aufgestelltem An-

kermieter kann eine Zugkraft für das gesamte Einkaufszentrum und den Stadtteil Neu-

beresinchen geschaffen werden. So wird die Attraktivität des Standortes HEP auch für 

andere Mitmieter erhöht, welche wiederum mit eine m starken Mix als Impulsgeber für 

die  weitere städtebauliche Entwicklung stehen können. Dahingehend ist auch ein 

Ausbau der Parkplatzflächen in Planung, da bislang nur ca. 290 Parkplätze mit einer 

Breite von  meist nur  2,3 m vorhanden sind, welche bisher ei n bereits für Klein - und Mit-

telwagen  eher ungenügendes Parkraumangebot geboten haben.  

Der Einzelhandelskomplex HEP wurde 1997 eröffnet im damals mit knapp 20.000 E in-

wohner  (EW) bevölkerungsreichsten Stadtteil der Stadt Frankfurt (Oder). Durch einen 

Rückgan g der Bevölkerung und Um -/Fortzüge der Bewohner in andere Stadtteile oder 

aus der Stadt , verlor das HEP einen Großteil an potenziellen Kunden.  Dadurch und 

durch den Leerstand umgebender Gebäude verlor  das Einkaufszentrum mitsamt sei-

ner Umgebung an Aufentha ltsqualität, welche elementar für die Attraktivität des Ein-

kaufszentrums ist. 

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK)  der Stadt Frankfurt (Oder) formuliert 

hinsichtlich der  Quartiersentwicklung das Ziel , das Quartier Neuberesinchen zu stärken , 

um dem neuen Leitbild als Stadtteil des „ Wohnens am grünen Stadtrand “  zu 
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entsprechen. Konkret soll dies die Sicherung des Grundversorgungszentrums  HEP und 

damit einhergehend die Weiterentwicklung des Stadtviertels zu fördern . 

Der Erhalt und die Entwicklung Ze ntraler Versorgungsbereiche  (ZVB) soll gemäß des 

Einzelhandels - und Zentrenkonzept s (EHK) der Stadt Frankfurt (Oder) im Interesse der 

verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und der Innenentwicklung der Kom-

munen erfolgen.  Ein Teil des hier vorgesehenen  Plangebiet es (HEP) wird im EHK der 

Stadt Frankfurt (Oder) als Zentraler Versorgungsbereich definiert . 

Mit der Aufstellung des B -Plans werden folgende Ziele verfolgt  (die im Rahmen des 

Verfahrens weiter konkretisiert werden):  

- Erhalt zentraler Versorgungsbe reich  

- Steuerung der Höhenentwicklung der Gebäude  

- Steuerung der Baugrenzen  

- Steuerung der Art der baulichen Nutzung (Kerngebiet MK, Sonstiges 

Sondergebiet Einzelhandel SO EZH)  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan VBP -22-002 „Hedwigs Einkaufspark in Neube-

resinchen Frankfurt (Oder)“ wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt.  

Aufgrund der innerhalb des VBP -22-002 festgesetzten Größe der zulässigen Grundflä-

che von voraussichtlich ca. 24.371,82 m² ist gemäß §  13a  Abs. 1 Nr. 2 BauGB eine „Prü-

fung des Einzelfalls“  erforderlich.  

Nach §  13a  Abs. 1 Nr. 2 BauGB muss für B-Pläne mit einer Grundfläche von 20.000 m² 

bis 70.000 m² Grundfläche eine sogenannte Vorprüfung des Einzelfalls erfolgen, wenn 

das beschleunigte Verfahren nach §  13a  BauGB angewendet werden soll. Voraus set-

zung für die Durchführung des beschleunigten Verfahrens ist, dass nach Kriterien der 

Anlage  2 zum BauGB die Einschätzung erlangt wird, d ass der B-Plan voraussichtlich 

keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach §  2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwä-

gung z u berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls). Die Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt 

werden können, sind an der Vorprüfung des Einzelfalls nach §  13a  Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

zu beteiligen . 
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Unter Berücksichtigung der Kriterien gemäß Anlage 2 wurden die Merkmale des B-

Plans geprüft und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Belange der Umwelt beurteilt. 

Die überschlägige Prüfung (Vorprüfung des Einzelfalls) kommt zu der Einschätzung, 

dass d er VBP-22-002 „Hedwigs Einkaufspark in Neuberesinchen Frankfurt (Oder)“ vo-

raussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach 

§ 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der weiteren Abwägung zu berücksichtigen sind.  Die Erar-

beitung einer Umweltverträglichkeit sprüfung bzw. die Erstellung eines Umweltberichts 

ist daher nicht erforderlich.  

Die Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde 

durchgeführt.  

Im Rahmen dieser Vorprüfung des Einzelfalls wurden seitens der Behörden und sonsti-

ge n Träger öffentlicher Belange keine abwägungsrelevanten Umweltbelange vorge-

bracht.  Es wurden keine Bedenken gegen die Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes VBP-22-002 „Hedwigs Einkaufspark in Neuberesinchen Frankfurt (O-

der)“ im beschleunigten V erfahren gemäß §  13a  BauGB geäußert.  
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2 Räumlicher Geltungsbereich, Bestand und Be-
schreibung des Plangebietes  

2.1 Abgrenzung  

Die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) liegt ca. 80 km östlich der Bundeshauptstadt Berlin  

im weiteren Metropolraum direkt am deut sch-polnischen Grenzstrom, der Oder. Un-

�P�L�W�W�H�O�E�D�U���|�V�W�O�L�F�K���G�H�U���2�G�H�U���J�U�H�Q�]�W���G�L�H���S�R�O�Q�L�V�F�K�H���6�W�D�G�W���6�ã�X�E�L�F�H���D�Q (siehe Abb. 1) . 

 
Abbildung 1 Übersichtskarte Frankfurt (Oder) mit dem Geltungsbereich, Quelle: BRANDENBURGVIEWER  
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Das Plange biet liegt nördlich der A12 in der Gemarkung Frankfurt (Oder) auf der Flur 

151. Laut Aufstellungsbeschluss sind die Flurstücke  (FS) 42, 56, 168, 169, 170, 174, 175, 

222, 223, 224, 225, 226 und tlw. 176 von der Planung betroffen.  Der Geltungsbereich 

wurde i m Entwurf um das FS 54, auf welchem sich ein Einzelhandelsbetrieb befindet, 

erweitert (s. Abb. 2). Die Notwendigkeit zur Erweiterung des Geltungsbereichs ergab 

sich aus der städtebaulichen, und funktionalen Verflechtung des HEP mit seinem di-

rekten Umfeld. So ist es erst durch die integrierte Betrachtungsweise der beiden Stand-

orte möglich, die verkehrstechnischen Sachzusammenhänge gesamtheitlich zu be-

gutachten und die Auswirkungen der Planung allseitig darzustellen.  

 

Abbildung 2 Übersichtskarte Geltungsbereich , Quelle: BRANDENBURGVIEWER 

Geltungsbereich lt. Auf-

stellungsbeschluss  

Aktueller Geltungsbereich  
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Von Nordwesten gen Süden verlaufend , bindet die Johann -Eichorn -Straße an die Bir-

kenallee an, welche im Westen des HEPs verläuft. Parallel hierzu verläuft die Tramstre-

cke,  welche gemeinsam mit der Birkenallee den südlichen Teil Neuberesinchens er-

schließt.  

Der Einzelhandel sbetrieb  auf dem Flurstück 54  ist über die Konrad -Wachsmann -Straße 

an den öffentlichen Verkehrsraum angebunden.  

Im Osten ist das Plangebiet über den Schluc htweg -Park zu Fuß an weitere Wohnkom-

plexe angeschlossen. Diese sind  fußläufig erreichbar . 

2.2 Eigentumsverhältnisse  

Das Plangebiet befindet sich  teilweise  im Eigentum des Vorhabenträgers , der Erwerb 

weiterer  städtischer Flächen wird derzeit  vorbereit et . 

2.3 Entwicklung des Gebietes  

Das Plangebiet soll auf der Grundlage des  Bebauungsplan es städtebaulich geordnet , 

weiterentwickelt und revitalisiert werden.  

2.4 Topogra fie 

Das Gelände im Plangebiet ist relativ eben.  Eine Ausnahme bildet eine Böschung zwi-

schen FS 54 und den nördlich und westlich angrenzenden Flurstücken 174 und 176. An 

dieser Kante besteht ein Höhenunterschied von ca. 2  m. 

Im MK liegen die Geländehöhen zwischen 71  m und 75 m über NN, im SO EZH zwischen 

69 m und 71 m über NN im Bezugssystem DHHN2016. Das Gelände fällt dementspre-

chend in südöstlicher Richtung bis zu 6  m ab . 

2.5 Räumliche Struktur und bauliche Anlagen  

Der Großteil des Bestands im Plangebiet wird vom bestehenden Einkaufszentrum ein-

genommen. Im Südosten des Plangebiets grenzt ein Einzelhandel an. Im Norden des 
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Plangebiets ist auf den FS 42 und 224 das Gebäude eines ehemaligen Babyfachmark-

tes vorhanden (s. Abb. 3). 

 
Abbildung 3 Bestandskarte mit baulichen Anlagen und versiegelter Fläche  

Im Osten des HEP-Gebä udes  liegt ein Stadtplatz, welcher nach der Sondernutzungs-

satzung der Stadt Frankfurt (Oder) als Platz für den mobilen Handel ausgewiesen ist  

(§  2 Abs. 3 Buchstabe  b  Sondernutzungssatzung  Stadt  FFO) und durch Handel an 

nicht ortsfesten Verkaufsständen genu tzt w erden kann . 
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2.6 Grundstücks - und Gebäudenutzung  

Der gesamte westliche Teil des Plangebiets wird vom bestehenden Einkaufszentrum 

eingenommen. Im Norden schließt eine Stellplatz fläche an, welche aktuell knapp 20 

Parkplätze  für Betriebsangehörige bietet sowie die Anlieferzone des HEPs bildet.  

Im HEP stehen aktuell einzelne  Ladeneinheiten leer. Dies liegt zumindest teilweise darin 

begründet, dass durch die geplanten Umbaumaßnahmen auslaufende Verträge 

nicht verlängert wurden. B ezogen auf die Grundfläche sind diese aber nicht als großer 

Leerstand zu werten.  

Ende 2018 waren 9.263 m² der potenziellen 10.585 m² Mietfläche vermietet. Die auf 

diesen Flächen angebotenen Einzelhandelsangebote  umfassten Lebensmittel, Blu-

men, Bekleidung, Drogerieartikel,  Toto, Lotto  und Zeitschriften (TLZ),  Spielwaren, Haus-

rat, Gastronomie , eine Bank  sowie  eine Apotheke. Des Weiteren bieten  drei Ärzte  so-

wie ein Friseur  in dem Gebäudekomplex ihre Dienstleistungen an  (Stand 2018).  

Der Einzelhandelsbetrieb  im Süden des Plangebiets  auf FS 54 umfasst aktuell  auf ca.  

1.100 m² Bruttogrundfläche  (BGF) 730m² Verkaufsfläche ( VKF) und besitzt direkt südlich 

an grenzend eine versiegelte Stellplatz fläche mit 61 Parkplätzen.  

2.7 Verkehrserschließung  

Der Standort HEP ist verkehr stechnisch mit untersc hiedlichen  Wege n und Verkehrsträ-

gern  erschlossen.  Aktuell erfolgt die Zufahrt nördlich des Plangebiets über die Straße 

Aurorahügel, welche direkt angrenzend über die Johann -Eichorn -Straße in Richtung  

Norden die Anbindung an die Innenstadt gewährleistet . Der Aurorahügel ist eine Sack-

gasse, welche im weiteren Verlauf gen Osten zur Erschließung mehrerer Wohnkom-

plexe dient.  

Im Südwesten  verläuft die Birkenallee, welche über die B112 in Richtung  Norden die 

Anbindung in die Innenstadt , als auch in Richtung Süden den Anschluss an die  A12 

sichert . Hier ist eine Tram - und Bushaltestelle vorhanden, welche von den Tramlinien 1, 

3, 4 und 5 sowie von den Buslinien 987 und N2 angefahren wird.  
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Der Einzelhandelsbetrieb auf FS 54 verfügt aktuell über eine Ausfahrt auf die Ko nrad -

Wachsmann -Straße, welche über eine mit einer Lichts ignal anlage (LSA) geregelte 

Kreuzung an die Birkenallee angeschlossen ist.  

Fußläufig ist der Standort komplett um schlossen und aus allen Richtungen gut erreich-

bar.  

2.8 Technische Infrastruktur  

Es sind einzelne Telekommunikationslinien der Telekom  Deutschland GmbH im Plange-

biet vorhanden. Im Plangebiet sind außerdem Leitungen der Frankfurter Wasser - und 

Abwassergesellschaft mbH, der Stadtwerke Frankfurt (Oder) zur Wärmeversorgung so-

wie Kabel für die Straßenbeleuchtung verlegt.  

Entlang der Straßenbahntrasse an der Birkenallee sowie der Johann -Eichorn -Straße be-

finden sich Kabel  zum Betrieb der Straßenbahn. Diese betreffen das Plangebiet nicht.  

Mit den Zuarbeiten der jeweiligen Behörden wurde ein koordinie rter Leitungsplan er-

stellt, welcher die vorhandenen Medien darstellt und potenzielle Nutzungskonflikte 

aufzeigt. Die Ergebnisse dieses koordinierten Leitungsplanes sind in die Planung mit ein-

geflossen.  

2.9 Natur und Landschaft, Boden, Wasser, Klima - Ausgangssituation  

Der aktuelle Versiegelungsgrad liegt bei 67,6% (s. Abb. 3).  Insgesamt sind 12.557 m² 

durch die Bestandgebäude überbaut .  3.186 m² sind versiegelte Fläche im Plangebiet.  

Insgesamt ergibt sich so eine Fläche von 15.743 m²  (s. Abb. 3) . 

Bei dem von der Planung betroffenen Baumbestand sind nur 9 Bäume ohne augen-

scheinliche Schäden  erfasst worden . Die Baumschutzverordnung der Stadt Frankfurt 

(Oder) legt fest , wie das Beseitigen von Bäumen auszugleichen ist . Die Ausgleichs - o-

der Ersatzpflanzungsmaßnahmen sind abhängig vo m Stammumfang des zu ersetzen-

den Baumes.  
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2.10 Altlasten  

Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine  mit Altlasten belasteten oder a ltlastenverdächtige 

Flächen im Plangebiet bekannt.   
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3 Vorbereitende Bauleitplanung und übergeordnete 
Planungen 

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung, sowie der Regio-

nalplanung  

„ Im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin -Brandenburg  (LEP HR) wird die 

Stadt Frankfurt (Oder) als Oberzentrum ausgewiesen und hat somit die Funktion als 

Versorgungs -, Wirtschaft s- und Arbeitsmarktzentr um  von überregionaler Bedeutung . 

Bezeichnend für ein Oberzentrum sind vielfältige Einzelhandelsangebote sowie Spezi-

algeschäfte, welche als Magnete für einen starken Arbeitsmarkt dienen. Diese Funk-

tion kann der HEP mit seinen aktuell en Ausstattungsmerkmalen nicht mehr langfristig 

erfüllen, weswegen diese Planung als Grundlage für eine nachhaltige Sicherung des 

Einzelhandelangebots notwendig wird . Auf der Grundlage des Aufstellungsbeschlus-

ses wurde am 03.02.2022 von der Gemeinsamen Lan desplanungsabteilung festge-

stellt, dass „der eingereichte Planentwurf (VBP-22- 002 „Hedwigs Einkaufs Park in Neu-

beresinchen Frankfurt (Oder)") hinsichtlich der Ziele der Raumordnung derzeit nicht 

ausreichend beurteilt werden kann.“  

Für die landesplanerische Bewertung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans  VBP-

22-002 „Hedwigs Einkaufs Park in Neuberesinchen Frankfurt (Oder)“ sind die Erforder-

nisse der Raumordnung maßgeblich. Danach sollten grundsätzlich  folgende Ziele als 

Grundlage für die Planung herangezogen werden : 

�x Z 2.6 LEP HR:   Bindung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen an  

    Zentrale Orte. HEP als ZVB festgesetzt. 

�x Z 2.7 LEP HR:   Der Schutz benachbarter Zentren  muss gewahrt werden.  

�x Z 2.10 LEP HR:   Umgang mit Bestandssituationen . 

�x Z 2.13 LEP HR:   Einordnung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen  

    innerhalb Zentraler  Orte . HEP als ZVB festgesetzt. 

�x Z 5.2 Abs. 1 LEP HR:  Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandene  

    Siedlungsgebiete . 
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�x G 2.8 LEP HR:   Angemessene Dimensionierung entsprechend de s  

    Kongruenzangebots . 

�x G 2.11 LEP HR:   Strukturverträgliche Kaufkraftbindung der   

    Verkaufssortimente beachten.  

Im weiteren Planverfahren wurde die Gemeinsame Landesplanung im Rahmen der 

Entwurfsbeteiligung erneut um Stellungnahme gebeten . Eine Übereinstimmung mit der 

Raumordnung könnte unter der Auflage erfolgen, dass eine rahmensetzende Festset-

zung der Gesamtverkaufsfläche erfolgt. Gemäß Arbeitshilfe Bebauungsplanung des 

Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg ist i n Kern-

gebieten jedoch eine Festsetzung von Verkaufsflächen -Obergrenzen unzulässig. Es 

wird stattdessen eine Regelung im Rahmen des städtebaulichen Vertrags erfolgen. 

Innerhalb diesem werden hierzu detailliertere Aufstellungen erfolgen, welche im Rah-

men der  Bauleitplanung nicht durchsetzbar sind.   

3.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan (FNP)  

Das Plangebiet ist aktuell als Kerngebiet  (MK) mit Zweckbestimmung Zentraler Versor-

gungsbereich (ZVB) dargestellt . Der Babyfachmarkt auf dem Gelände,  welcher sich 

innerhalb des Geltungsbereichs befindet, ist als Wohnbaufläche dargestellt . Der nörd-

liche Teil des Stadtplatzes ist trotz seiner Versiegelung als Grünfläche dargestellt. Der 

Flächennutzungsplan ist nicht flurstücksgetr eu, weswegen dies keine Fehldarstellung  

ist. 

Da eine Festsetzung des HEP mit dieser Planung als Kerngebiet vorgesehen ist, ist der 

Bebauungsplan grundsätzlich aus dem Flächennutzungsplan entwickelt  (s. Abb. 4).  
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Abbildung 4 Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der  Stadt Frankfurt (Oder)  

3.3 überörtliche Fachplanungen und sonstige bestehende Planun-

gen 

Das Einzelhandels - und Zentrenkonzept (EHK) der Stadt Frankfurt (Oder)  regelt die ge-

samtstädtische Steuerung des Einzelhandels. Es stellt Hierarchien zwischen den einzel-

nen Versorgungs standorten  auf und  steuert die zukünftige Entwicklung des Einzelhan-

dels der Stadt. Die Stadt hat ein A -Zentrum, welches den drei C- Zentren übergeordnet 

ist. Ein B-Zentrum ist nicht vorhanden. Die drei C- Zentren übernehmen mit einzelnen 

Ergänzungsstandorten die Grundversorgungsfunktionen in den Lagen außerhalb der 

Kernstadt. Speziell in Stadtgebieten mit rückläufigen Bevölkerungszahlen sichert die 

angestrebte Konzentration auf Versorgungszentren den Erhalt einer möglichst woh-

nungsnahen und s omit für weite Teile der Be völkerung auch fußläufig erreichbaren 

Grundversorgung. In diesem Sinne bilden C- Zentren einen Lebensmittelpunkt im jewei-

ligen Stadtteil und entsprechen ebenfalls schützenswerten zentralen Versorgungsbe-

reichen im Sinne des aktuell en Baurechts (Schutz zentraler Versorgungsbereiche ge-

mäß §1 Abs. 6 Nr. 4, §  2 Abs. 2 Satz 2, § 9 Abs. 2a und §  34 Abs. 3 BauGB).  
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Das HEP ist dem EHK nach ein C- Zentrum, welches als Grundversorgungszentrum ein 

städtebaulich integriertes Zentrum mit stadttei lbezogener Versorgungsfunktion bildet.  

Die „Sortimentsliste Frankfurt (Oder)“ definiert im Rahmen des EHK die verschiedenen 

vorhandenen Sortimente, welche in der  Stadt aufzufinden sind. Es wird unterschieden 

zwischen zentrenrelevanten und nicht -zentrenrele vanten Sortimente n. 

Zentrenrelevante Sortimente zeichnen sich im Allgemeinen dadurch aus, dass sie für 

das Einzelhandelsangebot eine s zentralen Versorgungsbereichs prägend und daher 

für eine starke und intakte Zentrumsfunktion  bedeutsam sind.  Als zentrenre levant sind 

gem äß EHK der Stadt Frankfurt (Oder) grundsätzlich diejenigen Sortimente anzusehen, 

deren Ansiedlung in peripheren Lagen zu Funktionsverlusten durch nennenswerte Um-

satzumlenkungen und daraus resultierenden Verdrängungseffekten im innenstädti-

schen Zentrum führen können. Besondere Merkmale zentrenrelevanter Sortimente sind 

zudem eine hohe Verbundwirkung mit anderen Sortimenten, eine hohe Beratungsin-

tensität, ein e hohe Flächenproduktivität sowie eine gute Handlichkeit.  

Als Untergruppe der zentrenre levanten Sortimente sind die nahversorgungsrelevanten 

Sortimente zu erwähnen. Sie zeichnet eine hohe Nachfrage in allen Bevölkerungs-

schichten und Altersgruppen aus. Sie werden öfter und regelmäßiger benötigt, wes-

wegen eine primäre Ansiedelung in zentralen Versorgungsbereichen, aber auch an 

anderen Standorten mit einem deutlichen Wohngebietsbezug empfehlenswert ist.  

Es gibt auch einige Ausnahmen, auf welche innerhalb des EHK vertiefter eingegangen 

wird. Diese werden als nicht -zentrenrelevante Sortimente beze ichnet. Diese sollten 

nicht oder nur im geringen Umfang in der Innenstadt oder in zentralen Versorgungs-

bereichen in Innenstadtnähe vertreten sein, da sie wenig bis gar keine Synergieeffekte 

für das innerstädtische Angebotsspektrum bewirken.  

Der bestehende Ankermieter des HEPs ist ein Edeka -Verbrauchermarkt, welcher laut 

dem EHK vorrangig Autokunden bedient, die unter anderem im Rahmen des einmali-

gen wöchentlichen Großeinkaufs den Markt besuchen.  

Der Stadtteil Neuberesinchen ist seit den 2000er Jahren durch  den Wegzug vieler Ein-

wohner geprägt. Dem damit einhergehenden Leerstand  wurde durch einen 
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umfassenden Rückbau von Wohneinheiten entgegengewirkt . Laut des Stadtumbau-

konzeptes  (STUK) ist Neuberesinchen ein zukünftiger Standort für Einfamilienhäuser 

(EFH) und Doppelhaushälften (DHH). Das STUK benennt  die zum Zeitpunkt der Fort-

schreibung mittelfristig unklare Perspektive des HEPs als Risiko . Eine langfristige Siche-

rung des Grundversorgungszentrums ist daher elementar für die Stadtumbaustrategie  

(siehe Abb. 5). 

Der Einzelhandelsbebauungsplan BP-EH-003 regelt die Zulässigkeit von Einzelhandels-

betrieben im südlichen Teil der Stadt Frankfurt (Oder). Der Bebauungsplan legt jedoch 

nur für den Hedwigs Einkaufspark einen zentralen Versorgungsbereich fest . Der Einzel-

handelsstandort im Osten des Plangebiets ist nicht  im Geltungsbereich des BP -EH-003 

enthalten.  Hier erfolgt die Festsetzung des HEP als zentraler Versorgungsbereich  und 

C-Zentrum in der Einzelhandelshierarchie der Stadt Frankfurt (Oder). Die Festsetzungen 

aus diesem einfachen Bebauungsplan gelten  aktuell für den  Bereich des HEP, da kein 

anderer rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt.  Wenn der vorhabenbezogene Be-

bauungsplan VBP-22-002 rechtskräftig ist,  gilt der Einzelhandelsbebauungsplan BP-EH-

003 nicht mehr f ür den Geltung sbereich  des VBP. 

Die Festsetzung des Sonstigen Sondergebietes Einzelhandel widerspricht nicht den 

zentralen Versorgungs - und Nahversorgungsbereichen, da er das Angebot des HEP als 

Discounter vervollständigt und nicht mit dem Supermarkt im Ei nkaufspark konkurriert.  
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Abbildung 5 Stadtumbaugebiet Neuberesinchen, Quelle: Stadtumbaukonzept der Stadt Frankfurt (Oder)  

Das integrierte  Stadtentwicklungskonzept der Stadt Frankfurt (Oder)  (INSEK) nennt für 

Neuberesinchen  das Leitbild „Wohnen am grünen Stadtrand“ . Um diesem Leitbild zu 

entsprechen, muss Neuberesinchen  eine hohe Anziehungskraft durch ein breites An-

gebot an Wohnungen , sozialer Infrastruktur , Einzelhandel  und  Naherholung  ausüben . 

Darüber hinaus wird  eine leistu ngsfähige digitale Infrastruktur  benötigt . Das HEP bietet 

primär eine  Einzelhandels funktion , ist jedoch auch als zentraler Treffpunkt für die Bevöl-

kerung Neuberesinchen anzusehen und nimmt somit auch eine Funktion in der sozia-

len Stadt wahr.  

Mit dem  angren zenden Schluchtwegpark sowie der naturnahen Gestaltung des WK 

IV, kann hier also eine hohe Anziehungskraft ausgeübt werden.  

Das integrierte Teilräumliche Konzept Neuberesinchen  (ITK Neuberesinchen) aus dem 

Jahr 2007 beschreibt das HEP als Stadtteilzentrum und Begegnungsort . Von hoher 
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Relevanz ist das HEP auch hinsichtlich der Einzelhandelsangebote und der Synergien, 

die es damals mit dem Lebensmitteldiscounter Plus ausgeübt hat.  

Mit der Fortschreibung des ITK im Jahr 2020 wurde an dieser Bedeutung nicht vie l ge-

ändert. Das HEP fungiert immer noch als Stadtteilzentrum mit einem Einzelhandelsan-

gebot mit hoher Bedeutung über den Stadtteil Neuberesinchen hinaus . Als großes Ziel 

für Neuberesinchen wird die Sicherung des HEP genannt.  

Die Baumschutzverordnung  (BaumSchVOFF) der Stadt Frankfurt (Oder) regelt die zu 

treffenden Maßnahmen, welche zu ergreifen sind , sollte ein geschützter Baum im Rah-

men von Baumaßnahmen beseitigt werden müssen.  Wie Ausgleich geschaffen wer-

den muss, ist durch  § 6 und § 7 BaumSchVOFF geregel t. Welche Bäume hiervon be-

troffen sind, und welche Ausgleichsmaßnahmen gegebenenfalls  getroffen werden 

muss, ist im Vorhaben - und Erschließungsplan ( VEP) ersichtlich und wird  mit den zustän-

digen Behörden abgesprochen.  

§ 5 der Stellplatzsatzung (StplS) der Stadt Frankfurt (Oder) sieht bei einer Nutzungsver-

änderung einer baulichen oder sonstigen Anlage vor, dass die Stellplatzsatzung, wel-

che nach Anlage 1 für ein Planvorhaben im Einzelhandelsbereich 1 Pkw -Stellplatz pro 

20 m² Bruttogrundfläche (BGF) vorgibt, nicht zur Anwendung kommt. Es muss nur die 

Anzahl an Stellplätzen hergestellt werden, welche notwendig ist, um die infolge der 

Nutzungsänderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge aufnehmen zu können.  

Die Sondernutzungssatzung  der Stadt Frankfurt (Ode r) sieht auf dem Stadtplatz beim 

HEP aktuell eine Sondernutzung als Ort des mobilen Handels vor. Erlaubt ist die Aufstel-

lung von nicht ortsfesten Verkaufsständen und - einrichtungen, als auch die Nutzung 

als Ort für Wochenmärkte.  

Angrenzend an den Geltungsb ereich  wird ein neuer Bebauungsplan aufgestellt. 

Durch den Bebauungsplan BP -22-001 „Wohnungsbaustandort Jungclaussenviertel“  

soll eine Aufwertung des Stadtteils Neuberesinchens erzielt und eine Neuansied elung 

potenzieller Nutzer des HEPs erzielt werden . 
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4 Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 

Ziel und Zweck des Planverfahrens ist eine nachhaltige Sicherung des Grundversor-

gungszentrums . Diese erfolgt nicht durch eine  Ausweitung der Verkaufsflächen, son-

dern primär durch die Verlegung der Verkaufsflächen des An kermieters EDEKA in das 

Erdgeschoss und  der damit einhergehenden modernen  Neuaufstellung der sonstigen 

Verkaufsflächen  als auch  durch eine Umgestaltung und Erweiterung des Parkplatzan-

gebots für ein komfortableres Einkaufserlebnis.  Damit einhergehend soll eine Neuauf-

teilung und -gestaltung der Verkaufsflächen erfolgen, um eine Konzentration aller nö-

tigen Nutzungen zu ermöglichen.  Aufgrund des aktuell herrschenden Leerstands be-

steht ein großes Poten zial für Neueinmietungen und damit für die Reaktivierung des 

HEP. 

Um ein bessere s Parkleitsystem zu etablieren  und den Suchverkehr zu minimieren,  ist 

eine weitere Anbindung  an den öffentlichen Straßenverkehr, zusätzlich zu der bereits 

vorhandenen über den Aurorahügel, vorgesehen.  Im Rahmen der Erarbeitung des Ent-

wur fs wurde  ein Konzept erarbeitet, welches eine neue Erschließungsstraße über die 

Konrad -Wachsmann -Straße entlang des benachbarten Einzelhandelsbetriebs nutzt.  

Für den neu geplanten Parkplatz auf den F lurstücken  42, 222, 224, 225 und 226 w ird je 

eine Ein- sowie eine Ausfahrt des Kundenparkplatzes auf FS 221  erfolgen . 

Die nach Umsetzung  der Planung  gestiegene Anzahl  an PP liegt unter anderem  auch 

in der bisherigen Breite von 2,30m begründet.  Um Parkkonflikte und -unfälle von vorn-

herein  zu vermeiden, wurden die vorhandenen  Parkplätze neu arrangiert und auf 2,75 

m verbreiter t. Außerdem ist für den EDEKA eine Mindestanzahl an qualifizierten , zeitge-

mäßen  Parkplätzen aus wirtschaftlichen Gründen zwingend erforderlich.  
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5 Städtebauliches Konzept 

5.1 Bebauung und Nut zung  

Die Gebäudekubatur  des HEP bleibt unverändert bestehen. Im Bestand wird  der 

Haupteingang von der süd lichen Seite auf die öst liche Seite verlegt  und hierbei neu-

gestaltet. Gleichzeitig erfolgt eine Attraktivitätssteigerung des Außenbereichs und der 

Fassade durch eine farbliche Umgestaltung und einzelne Maßnahmen für eine ener-

getische Sanierung des Bestands . 

Für den Ladenbesatz des HEPs ergibt sich durch eine Neuaufstellung ein leicht verän-

dertes Angebot, welches in nachgeordneten Verfahren und Verträgen geregelt wird.  

Auch der Parkplatz im Norden des Plangebiets wird beibehalten und um Stellplätze 

auf den FS 42, 222, 224, 225 und 226 erweitert. Hierbei werden die vorhandenen Stell-

plätze umgestaltet, sod ass sie eine Breite von 2,7 5 m aufweisen, um aktuelle n Entwick-

lungen und Bedürfnissen der Mobilität  zu entsprechen.  

Die vorhandenen Park möglichkeiten  im Parkhaus werden beibehalten und neu ange-

ordnet, sodass auch sie eine Breite von 2,7 5 m aufweisen.  

Für den Einzelhandelsbetrieb auf FS 54  ergibt sich eine le icht veränderte Bebauung s-

möglichkeit  durch eine Ausweitung des Baufeldes, eine veränderte Nutzung ist aktuell 

nicht vorgesehen.  

5.2 Verkehrserschließung  

Die sich ändernde Erschließung des HEP erfordert einen  größeren Planungsbedarf. Um 

eine gute Anbindung an den öffentlichen Straßenraum zu schaffen und den Suchver-

kehr der Kunden zu minimieren, wird eine zweite Erschließungsstraße umgesetzt. Im 

Rahmen der Entwurfsüberarbeitung wurde ein Erschließungskonzept erstellt, welches 

die Anbindung des HEP anstatt, wi e zunächst geplant , über eine Anbindung an die 

Birkenallee durch eine neue Stichstraße direkt vor dem HEP -Gebäude, nun über eine 

neue  Erschließungsstraße entlang des Einzelhandelbetriebs auf FS 54  an der Konrad -

Wachsmann -Straße vorsieht. Diese schließt von  Süden an das Parkhaus an, um eine 
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zweiseitige Erschließung zu sichern. Bei diesem Konzept entstehen entlang der Plan-

straße  1 zwei Parkplatzflächen mit insgesamt  ca.  140 Pkw-Stellplätzen. Im Norden ent-

stehen auf den FS 42, 222, 224, 225 und 226 Stellplatzf lächen für ca. 51 PKWs. Des Wei-

teren werden ca. 28 Stellplätze im Nordwesten des HEPs entstehen, es verbleiben  ca.  

176 Stellplätze im Parkhaus.  

Im gesamten Plangebiet ergibt sich so eine Summe von ca. 39 5 Stellplätze.  

Beibehalten wird  die Zufahrt von Norde n, vom Aurorahügel aus , als Anbindung  für das 

Parkhaus.  

Die vorhandenen Verkehrsstrukturen für Fußgänger und Radfahrer  bleiben größtenteils 

erhalten und werden  in d ie neu gestalteten Flächen integriert, um die Wegeführung 

zu verbessern .  

5.3 Technische Inf rastruktur  

Mit den Zuarbeiten der jeweiligen Behörden wurde ein koordinierter Leitungsplan er-

stellt, welcher die vorhandenen Medien darstellt und potenzielle Nutzungskonflikte 

aufzeigt. Die Ergebnisse dieses koordinierten Leitungsplanes sind in die Planung  mit ein-

geflossen.  

Die Darstellung aller im Gebiet vorhandenen Medien erfolgt ausschließlich im nicht 

öffentlichen koordinierten Leitungsplan , da eine Weitergabe der Leitungsauskünfte 

nicht für Dritte bestimmt ist. Dargestellt sind im Teil A – Planzeichnu ng jedoch Geh - und 

Leitungsrechte zugunsten der FWA mbH. Diese sind außerdem in Teil B – Textliche Fest-

setzungen unter Punkt 5.1 festgesetzt.  

5.4 Städtebauliche Freiflächenplanung  

Die Grünflächen entlang der Birkenallee und der Johann -Eichorn -Straße bleibe n erhal-

ten . Es ist beabsichtigt, die umliegenden Grünflächen des Stadtplatzes im Rahmen der 

Parkplatznutzung größtenteils umzunutzen bzw. zu überbauen . Für die sonstigen Grün-

flächen rund um das HEP ist beispielweise eine Nutzung als Spielplatz am neuen 
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Hau pteingang vorgesehen und allgemein eine Aufwertung der Grünflächen durch 

Neupflanzungen und extensive Pflegemaßnahmen des Bestandes.  

Die Anzahl der erforderlichen Parkplätze orientiert sich an den  wirtschaftlich begrün-

deten  Forderungen des Ankermieters Edeka, welcher aufgrund der zu erwartenden 

Kraftfahrzeuge einen Stellplatzbedarf von knapp 300 ebenerdigen Parkplätzen (exklu-

sive Parkdeck)  zur Sicherung seiner Nutzung am Standort errechnet hat . Auf Basis der 

Stellplatzsatzung der Stadt Frankfurt (Oder) wurd e anhand der geplanten Nutzungen 

und deren Größen mit einem Neubau in gleichem Umfang verglichen, wie viele Stell-

plätze zulässig bzw. notwendig wären. Dabei konnte herausgestellt werden, dass die 

laut Satzung bereitzustellenden Parkplätze das notwendige un d gewünschte Maß 

überschreiten, sodass unter Berücksichtigung der bestehenden Platzverhältnisse und 

der gewünschten Anzahl an Parkplätzen durch den Ankermieter, sich auf die unter 5.2 

genannten Parkplätze geeinigt werden konnte.  

Die Neuv ersiegelung wird auf das Mindestmaß beschränkt, um § 1a  Abs. 2 BauGB 

(„ Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden“)  gerecht 

zu werden und gleichzeitig den  allgemein formulierten und zukünftigen Ziele n der 

Nachhaltigkeit zu entsprechen.  

Die aktuell versiegelten ehemaligen Stellplatzflächen auf FS 56 werden südlich der neu 

geplanten Erschließungsstraße entsiegelt, um eine Begrünung ermöglichen zu können.  

Aufgrund von vorzunehmenden Entsiegelungsmaßnahmen  in großem und kleinem 

Maßstab  und der Modernisierung des Areals  kann davon ausgegangen werden, dass 

insgesamt eine Aufwertung der Fläche  erfolgt , welche eine erhöhte Aufenthaltsquali-

tät bringen wird, und somit den Grundsätzen der Stadt Frankfurt (Oder) hinsichtlich der 

Entwicklung von Neuberesinchen mit dem Leitziel „Wohnen am grünen Stadtrand“  

entspricht.   
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6 Planinhalt 

6.1 Nutzung der Baugrundstücke  

Es sind folgende Flächennutzungen im Baugebiet vorgesehen.  

•  HEP (MK) 
•  Einzelhandel  (SO EZH) 
•  Verkehrsflächen  
•  Grünflächen  

6.1.1 Art der baulichen Nutzung  

Gemäß  § 7 und 11  BauNVO wird ein Kerngebiet (MK)  sowie ein Sonstiges Sondergebiet 

Einzelhandel  festgesetzt.  

Kerngebiete dienen  nach §  7 Abs. 1 BauNVO  vorwiegend der Unterbringung von Han-

delsbetrieben sowie von  zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung un d 

der Kultur.  

Sonstige Sondergebiete sind als solche festzusetzen, wenn sich ihre Nutzungen wesent-

lich von den Baugebieten nach §§ 2  bis 10 BauNVO unterscheiden. Als Sonstiges Son-

dergebiet kommen gemäß §  11 Abs. 3 Satz 1 BauNVO unter  anderem Einkaufszentren 

und großflächige Einzelhandelsbetriebe in Betracht.  

6.1.1.1 MK (HEP) 

Allgemein zulässig sind  nach §  7 Abs. 1 BauNVO : 

- Geschäfts -, Büro- und Verwaltungsgebäude  

- Einzelhandelsbetriebe, sowie Schank - und Speisewirtschaften  

- Sonstige nicht wesentlich störende G ewerbebetriebe  

- Räume für freie Berufe und ähnliche Gewerbetreibende  

Im Gebiet zulässig ist u.a. eine großflächige Einzelhandelsnutzung in Form eines Ver-

brauchermarkts. Der Einzelhandelsbetrieb in Form eines Lebensmitte lverbraucher-

markts  ist gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2a BauGB im Erdgeschoss des Einkaufszentrums festge-

setzt. Weiter zulässig sind Fachmärkte, welche zusätzlich zum Verbrauchermarkt ein 
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spezialisiertes tief und breit gestaffeltes zielgruppen - oder bedarfsorientierte s Sortiment 

primär im Non -Food -Bereich anbieten.  

Nach §  13 BauNVO sind Gebäude und / oder Räume für freie Berufe und solcher Ge-

werbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben in den Baugebieten nach 

§§  2 bis 9 BauNVO grundsätzlich zulässig. Entsprechende Berufe (wie z. B. Ärzte, Physi-

otherapeuten, Steuerberater, und dergleichen) dienen in unterschiedlichem Maß 

auch der Versorgung der Bevölkerung und sollen sich demnach im Gebiet auch nie-

derlassen können. Da das Plangebiet nicht zu einer Art „Gewerbegebiet für Freiberuf-

ler“ werden soll, sind allerdings nur Räume (keine Gebäude) für entsprechende Berufs-

gruppen zugelassen.  Im Rahmen der für das MK-Gebiet definierten Zweckbestimmung 

können also einzelne Büros bzw. Praxen , z. B. für Humanmediziner, für Tierärzte, für Phy-

siotherapeuten, für Masseure, für Krankengymnasten, für Fußpfleger, für Heilpraktiker 

und dergleichen im Gebiet untergebracht werden. Sie können auf Grund der Zweck-

bestim mung das Baugebiet nicht dominieren.  

Nicht zulässig sind:  

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Vergnügungsstätten  

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-

cke  

- Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgarag en  

- Wohnungen für Aufsichts - und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter  

- sonstige Wohnungen nach Maßgabe von Festsetzungen des Bebauungsplans  

- Gebäude für freie Berufe und ähnlicher Gewerbetreibender  

Die nach §  7 Abs. 3 BauNVO ausn ahmsweise möglichen zugelassenen Nutzungen 

werden gemäß §  1 Abs. 5 BauNVO nicht aufgenommen und sind dementsprechend 

nicht zulässig.  

Diese Festsetzungen  sind de shalb zu treffen, um den Gebietscharakter nicht zu verän-

dern. Für die Fläche des Plangebiets sag t das Zentren - und Einzelhandelskonzept der 

Stadt aus, dass „im Bestand ausreichende, aber nicht ausgeschöpfte 
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Flächenpotenziale“ vorherrschen. Um eine Ausschöpfung ebenjener Potenziale ge-

währleisten zu können, bedarf es dieser gesammelten Festsetzungen fü r Ausnahmen 

der Zulässigkeit.  

Innerhalb des HEP sind im Allgemein en  folgende zentren - und nahversorgungsrelevan-

ten Sortimente zulässig  (gemäß „Frankfurter Sortimentsliste“) : 

Nahversorgungs relevante Sortimente:  

�x Lebensmittel, Getränke  

�x Drogerie, Wasch - und Re inigungsmittel, Kosmetik  

�x Zeitungen / Zeitschriften  

�x Blumen  

�x Apotheken  

Zentren relevant e Sortimente:  

�x Zoologischer Bedarf,  Lebende Tiere  

�x Medizinische und orthopädische Artikel  

�x Bücher, Papier, Schreibwaren/ Büroorganisation  

�x Kunst, Antiquitäten, Kunstgewerbe, Ant iquariat  

�x Bekleidung, Lederwaren, Schuhe  

�x Unterhaltungselektronik,  Computer, Elektrohaushaltswaren  

�x Einrichtungszubehör (ohne  Möbel), Haus - und Heimtextilien, Haushaltsgegen-

stände  

�x Musikalienhandel  

�x Uhren, Schmuck  

�x Spielwaren, Bastelbedarf  

�x Fahrräder und -zubehör   

Nicht -Zentrenrelevante Sortimente:  

�x Sportartikel  

�x Tiernahrung/Zooartikel  

Gemäß Arbeitshilfe Bebauungsplanung des Ministeriums für Infrastruktur und Landes-

planung des Landes Brandenburg ist in Kerngebieten eine Festsetzung von 
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allgemeinen Verkaufsflächen -Ob ergrenzen unzulässig. Es wird stattdessen eine Rege-

lung im Rahmen des städtebaulichen Vertrags erfolgen. Innerhalb diesem werden 

hierzu detailliertere Aufstellungen erfolgen, welche im Rahmen der Bauleitplanung 

nicht durchsetzbar sind.  

6.1.1.2 SO Einzelhandel  

FS 54 wird als Sonstiges Sondergebiet Einzelhandel  festgesetzt. Die Planung sieht  einen 

Einzelhandelsbetrieb bis zu 1.200 m² VKF vor, welche durch seine Bestimmung als Le-

bensmitteldiscounter vorrangig dem Lebensmittel - und Getränke sortiment angehören 

wird.  

Im Sondergebiet  ist folgende Art von Einzelhandelsbetrieben allgemein zulässig:  

- Lebensmittel -Discounter mit dem Hauptsortiment „Lebensmittel und Getränke“ 

mit einer Verkaufsfläche bis zu 1.200 m² und einem Randsortiment von bis zu 

10% der Verkaufsflä che  

Mit der Beschränkung auf diese Verkaufsfläche und dieses Sortiment s wird auf eine 

verträgliche Nutzung mit dem HEP  in seiner Funktion als C -Zentrum  und anderen ver-

einzelten Ergänzungsstandorten nach EHK der Stadt Frankfurt (Oder) hingezielt.  

Die Festsetzungen sind deshalb zwingend, da so die Hierarchie laut EHK  und Einzelhan-

delsbebauungsplan BP-EH-003 gewahrt werden kann. Die C- Zentren  (u.a. das HEP)  

sind dem A -Zentrum  (Innenstadt)  unterstellt und werden durch einzelne Ergänzungs-

standorte unterstützt. D urch die Beschränkung des Sortiments und der Verkaufsfläche 

des Lebensmitteldiscounter s kann so eine Beeinträchtigung der Nahversorgung der 

Bevölkerung der Stadt Frankfurt (Oder) ausgeschlossen werden.  

6.1.2 Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung (§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§  16-21a BauNVO) wird un-

ter anderem durch die Grundflächenzahl (GRZ)  festgesetzt.  Der in §  17 BauNVO vor-

gesehene Orientierungswert für die Obergrenze der Grundflächenzahl von 1,0  wird in  

dem Kerngebiet  (MK) durch den Wert 0,9 ersetzt. Für das SO EZH wird die zulässige 
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Obergrenze von 0,8 festgesetzt. Das Abweichen  vom Orientierungswert  im MK dient 

der Minimierung der Eingriffe in die Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser.   

Die Höhe der baulichen Anlagen wird in Meter über Nor malhöhennull (NHN) im 

DHHN2016 angegeben. Für die Baugebiete wird die maximale Höhe der Oberkante 

der baulichen Anlage wie folgt festgesetzt:  

 MK mit 2 Vollgeschossen   90,00 m über NHN im DHHN2016  

 SO EZH mit 1 Vollgeschoss   80,00 m über NHN im DHHN2016  

Die Festsetzung hinsichtlich der Höhe der baulichen Anlagen  leitet sich aus der Aus-

gangssituation und dem Bedarf zur Steuerung des Erscheinungsbildes ab.  

6.1.3 Bauweise, Überbaubare Grundstücksflächen, Baulinien, Baugrenzen  

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, da die vorhandenen baulichen An-

lagen keiner Bauweise nach rechtlichen Rahmenbedingungen zugeordnet werden 

können. Eine offene Bauweise setzt voraus, dass die Länge der Gebäude maximal 

50 m betragen darf, welches beide Gebäude übertreffen. Bei der geschlossenen Bau-

weise werden Gebäude ohne Abstand zueinander errichtet. Da beide geplanten Ge-

bäude einzeln stehen und keine Umbaumaßnahmen oder eine Erweiterung geplant 

sind, trifft keine der beiden Bauweisen zu und es wird eine abweichende Bauweise  

festgesetzt.  

6.2 Weitere Nutzungsfestsetzungen  

6.2.1 Immissionsschutz 

Es wurde ein e schalltechnische Untersuchung erstellt . Diese schalltechnische Untersu-

chung  hat an 55 Orten im und um das Plangebiet Lärmemissionen gemessen und kam 

zu dem Schluss, dass b ereits im Ist-Zustand eine Überschreitung an 47 Immissionsorten 

um bis zu 3  dB erfolgt.  

Gemäß der Planungen wurden verschiedene Szenarien zur Bewertung der zu erwart-

baren Immissionen angefertigt . Unterschiede waren hierbei die Verteilung des Park-

platzverk ehrs. In den drei verschiedenen Szenarien erfolgen an 12 -20 Immissionsorten 

Überschreitung en von  bis zu 2 dB. Nur an wenigen von diesen Orten werden die 2 dB 
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fast erreicht, zumeist handelt es sich hierbei nur um eine marginale Überschreitung von 

ca. 1 dB o der weniger.  

Um die Lärmbelastung so gering wie möglich zu halten, sind f olgende Maßnahmen 

vorgesehen . 

Für den Einzelhandelsstandort auf FS 54 : 

�x Errichtung einer 3,5 m hohen (Bezug zur Geländeoberkante) und rd. 20 m lan-

gen Lärmschutzwand an der Ostseite der  Ladezone des Netto -Marktes zur Ab-

schirmung der Geräusche des Lieferverkehrs. Die Lärmschutzwand sollte eine 

flächenbezogene Masse von mindestens 15 kg/m2 aufweisen und ist an der 

Seite zur Ladezone (Westseite) absorbierend, mit einem Absorptionsverlust vo n 

mindestens -4 dB auszuführen.  

�x Beschränkung der Öffnungszeiten des Netto -Marktes wie folgt:  

o Montag bis Samstag von 7:00 bis 20:00 Uhr . 

�x Einhaltung des Lieferumfangs des Netto -Marktes gemäß Betriebsbeschreibung 

und den Eingangsdaten der Prognose. Hierzu si nd explizit zu nennen:  

o Keine Anlieferung durch Lkw oder sonstige Lieferfahrzeuge an Sonn - und 

Feiertagen.  

o Keine Anlieferung durch Lkw oder sonstige Lieferfahrzeuge innerhalb des 

Nachtzeitraums (22:00 bis 6:00 Uhr)  

o Maximal zwei Lkw -Anlieferungen außerhalb  der Ruhezeiten im Tagzeit -

raum (6:00 bis 7:00 Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr).  

�x Einsatz von lärmarmen Kunststoff - oder Metall -Einkaufswagen in der Einkaufswa-

gen -Sammelbox des Netto -Marktes.  

Für das HEP: 

�x Errichtung einer 3,5 m hohen (Bezug zur Geländeoberkant e) und rd. 41 m lan-

gen Lärmschutzwand an der Ostseite des Parkhauses zur Abschirmung der Ge-

räusche aus dem unteren Parkdeck (Kompensation der Abschirmwirkung des 

zukünftig nicht mehr existierenden Babymarkts). Die Lärmschutzwand sollte eine 

flächenbezogene  Masse von mindestens 15 kg/m2 aufweisen und ist an der 
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Seite zum Parkplat z an der Ostseite  des Parkhauses  absorbierend, mit einem 

Absorptionsverlust von mindestens -4 dB auszuführen.  

�x Beschränkung der Öffnungszeiten des HEP wie folgt:  

o Edeka Montag bis Samstag von 07:00 bis 21:45 Uhr  

o Restl. Läden Montag bis Samstag von 7:00 bis 19:30 Uhr  

o Bäcker Montag bis Samstag von 7:00 bis 21:00 Uhr und Sonntag von 7:00 

bis 14:00 Uhr.  

�x Die obere Ebene des Parkhauses am HEP ist ab 19:30 Uhr durch bspw. eine 

elektronisc he Schranke zu sperren, so dass innerhalb der Ruhezeit ab 20:00 Uhr 

dort keine Kundenverkehre mehr stattfinden.  

�x Die Fahrgassen des Parkhauses und der ebenen Parkflächen des HEP sind mit 

einer ebenen Oberfläche (Asphalt oder Beton) auszuführen.  

�x Einhaltung  des Lieferumfangs des HEP gemäß Betriebsbeschreibung und den 

Eingangsdaten der Prognose. Hierzu sind explizit zu nennen:  

o Keine Anlieferung durch Lkw oder sonstige Lieferfahrzeuge an Sonn - und 

Feiertagen.  

o Keine Anlieferung durch Lkw innerhalb des Nachtzei traums (22:00 bis 6:00 

Uhr). 

o Beschränkung der Anlieferung und des Lieferumfangs durch Transporter 

innerhalb des Nachtzeitraums (22:00 bis 6:00 Uhr) an der westlichen La-

derampe des HEP auf insgesamt zwei Transporter und zehn Rollcontainer 

je volle Nachtstun de. Die Anlieferung an der östlichen Laderampe ist 

auszuschließen.  

�x Einsatz von lärmarmen Kunststoff -Einkaufswagen in den geplanten Einkaufswa-

gen -Sammelboxen des HEP.  

�x Einhausung der Einkaufswagensammelboxen des HEP. Auf der oberen Ebene 

des Parkhauses ist d ie Öffnung nach Nordwesten und auf dem Parkplatz PP 3 

nach Norden auszurichten.  

Eine sich in mehrfacher Hinsicht empfehlende Maßnahme ist die organisatorische 

Schallminderungsmaßnahme der Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

auf der Konrad -Wach smann -Straße auf 30km/h. Im Zusammenspiel mit dem benach-

barten BP-22-001 „Wohnungsbaustandort Jungclaussenviertel“ und de r mit den 
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Planungen einhergehenden Zunahme der Verkehrsgeräusche, könnte hier eine Ver-

ringerung des auszugehenden Emissionspegels um > 3 dB erzeugt werden.  

Auch auf der Planstraße 1  wird eine Reduzierung der maximal zulässigen Höchstge-

schwindigkeit auf 30 km/h erfolgen. Dies trägt zur  Reduzierung der vorhabenbeding-

ten Planverkehrsgeräusche auf den öffentlichen Verkehrswegen  bei.  

Die genan nten  Maßnahmen zur Lärmminderung im Gebiet werden im Durchführungs-

vertrag abgesichert.   

6.2.2 Verkehrsflächen  

Zu den Verkehrsflächen zählen einerseits die Flächen für den fließenden, andererseits 

die Flächen für den ruhenden Verkehr.  

Der Geltungsbereich wi rd von vier Straßen nahezu komplett umschlossen. Im Osten 

gen Südosten verläuft  sich die Konrad -Wachsmann -Straße, von Südosten gen Osten 

verlaufend die Birkenallee. Im Osten und Norden schließen die Johann -Eichorn -Straße 

und der Aurorahügel  an  das Plangebi et a n. 

Die bereits bestehende Verkehrsfläche im Norden mit Zufahrt vom Aurorahügel bildet 

die Zufahrt zu  ca. 79 ebenerdigen Stellplätzen sowie ca. 176 Stellplätzen im Parkhaus.  

Bei einer Durchfahrtsstraße von der Konrad -Wachsmann -Straße durch das Parkhaus 

hin zum Aurorahügel werden entlang der Straße vorläufig 2  Parkplatz flächen  mit bis zu 

140 Pkw-Stellplätzen  entstehen, welche durch die  Stellplätze  des Parkhauses und des 

nördlichen Parkplatzes ergänzt werden.  

Die Fläche der Planstraße 1  im Geltungsbereich wird  als private  Verkehrsfläche mit ei-

ner Fahrbahnbreite von 6 m festgesetzt.  

6.2.3 Geh -, und Leitungsrechte  

Es werden für die Hauptversorgungsleitungen der FWA mbH  Geh- und Leitungsrechte 

im Geltungsbereich festgesetzt.  Diese umfassen einen beidseitig 3 m breiten Schutz-

streifen  an den jeweiligen Leitungsanlagen und sind in Teil A des Bebauungsplans 

kenntlich gemacht worden.  Dies betrifft die Leitungsrechte L1, L2 und L3.  
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Um die im VEP erkenntlichen Wegeverbindungen auf den privaten Grünflächen recht-

lich abzusichern, wurde n Gehrecht e zugunsten der Öffentlichkeit festgesetzt.  Dies be-

trifft die Flächen G1 und G2.  

6.2.4 Garagen und überdachte Stellplätze  

Im Teil A des Bebauungsplans sind bereits grundsätzliche Regelungen zur Zulässigkeit 

von Stellplätzen auf der Grundlage des § 12 BauNVO enthalten. Ein Verorten der Posi-

tion  der Parkplätze ist von großer Bedeutung, da die Parkplätze in ihrer geplanten Po-

sition den verkehrsplanerischen Vorstellungen des Vorhabens entsprechen müssen. 

Dieses Verorten ist im VEP vorgenommen worden.  

Im MK und SO EZH sind Stellplatzanlagen außerhalb der überbaubaren Grundstücks-

flächen und den Flächen für Stellplätze und Garagen unzulässig.  

6.2.5 Grünflächen 

Die bestehenden Grünflächen bleiben größtenteils  bestehen  und werden abgesehen 

von den Grünflächen auf FS 223 als private Grünflächen festgesetzt . Durch die teil-

weise Umnutzung der alten Stadtplatzfläche zu einem Parkplatz wird eine Umgestal-

tung durchgeführt.  Die historische Wegeverbindung der Kuhaue nördlich des Plange-

biets sowie zwi schen der Fröbelpromenade und dem Schluchtwegpark wird erhalten.  

Vor dem neuen Haupteingang des HEPs ist eine private Grünfläche mit der Zweckbe-

stimmung Spielplatz festgesetzt.  

6.3 Gemeinbedarfsflächen 

6.3.1 Hauptversorgungs - und Hauptabwasserleitungen ei nschließlich der Rückhaltung 
und Versickerung von Niederschlagswasser  

Entsprechend den Aussagen einer  Baugrunduntersuchung ist grundsätzlich eine Versi-

ckerung auf den  neu zu gestaltenden und zu befestigenden Flächen möglich.  

Folgende Hinweise sind hier zu geben:  

�x Zufahrtsstraße von der K onrad -Wachsmann -Straße bis zur Zuwegung alter 

Haupteingang  - Muldenversickerung neben der Straße  
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�x Bereich neuer Haupteingang mit den westlich liegenden Stell platz flächen (gro-

ßer Parkplatz) - Rigolenversickerung unter den Stell platz flächen  

�x Bereich alter Haupteingang mit den dortigen S tellplatz flächen - Rigolenversi-

ckerung unter den Stell platz flächen  

�x Stellplatz flächen am Aurorahügel (Parkplatz Babymarkt) - Rigolenversickerung 

unter den Stell platz flächen  

�x Die detaillierte Einordnun g der Rigolenversickerungskörper mit ggf. vorzuschal-

tenden Behandlungsanlagen erfolgt zur Erschließungsplanung unter Berück-

sichtigung der vorh andenen  und neuen Leitungen sowie Baumpflanzungen  

�x Die Bestandsflächen, Parkdecks und das Gebäude werden  wie bisher  in das 

Netz der FWA mbH abgeleitet.  

Die aktuell vorgeschlagenen und mit der uWb abgestimmten Maßnahmen zur Entwäs-

serung im Gebiet werden im Durchführungsvertrag abgesichert  und sind auch bereits 

in die Planung mit  eingeflossen.  

6.4 Pflanz- und Erhaltungsb indungen 

6.4.1 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

Es wird ein  Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest-

gesetzt.  Eine genaue Verortung ist in Teil A des Bebauungsplanes in der Planzeichnung 

sowie im Vorhaben - und Erschließungsplan  ersichtlich.  Es handelt sich u m ca. 61 Baum-

fällungen und insgesamt 112 Baum - und ca. 13 Strauchn eupflanzungen als Ersatz. Für 

die festgesetzten Baumanpflanzungen in den Baugebieten sind heimische, standort-

gerechte,  groß- und mittelkronige Bäume mindestens der Pflanzqualität Hochstamm, 

16-18 cm Stammumfang zu verwenden.  Weiterhin sollen sie Schatten spenden oder 

eine optische Aufwertung der Fläche darstellen. Zusätzlich wurde darauf geachtet, 

dass die Arten insektenfreundlich sind und insgesamt eine lange Blühzeit abdecken.  

Pflanzliste:  

Baumneupflanzungen: 112 Stück, Pflanzqualität: 3xv, Stammu mfang : 16-18 cm, Kro-
nenansatz 200 cm  

Baumarten:  
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�x Amberbaum (Liquidambar styraciflua)  

�x Feldahorn (Acer campestre)  

�x Säulenhainbuche / HBU ( Carpinus betulus)  

�x Scharlachapfel (Malus tschonoski)  

�x Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia)  

�x Silberlinde (Tilia tomentosa)  

�x Spitzahorn (Acer platanoides)  

�x Traubenkirsche (Prunus padus)  

�x Ungarische Eiche (Qurcus frainetto)  

�x Winterlinde (Tilia cordata)  

�x Zerreich e (Quercus cerris)  

Dabei ist die jeweils rechtskräftige Verordnung zum Schutz der Bäume als geschützte 

Landschaftsbestandteile der Stadt Frankfurt (Oder) (Baumschutzverordnung) zu be-

rücksichtigen  (siehe Kapitel 7.6).  

Die zum Erhalt festgesetzten Bäume sin d dauerhaft zu erhalten und vor jeglichen Be-

einträchtigungen, die den Fortbestand gefährden, insbesondere während der Bau-

maßnahmen, fachgerecht zu schützen. Pflegeschnitte sind zulässig und zur Einhaltung 

der Verkehrssicherungspflicht fachgerecht auszuführ en. Beschädigte oder abgegan-

gene Gehölze sind gleichwertig zu ersetzen.  

Strauch neupflanzungen: ca. 12  Stück, Pflanzqualität: 3xv  Container , H/B 80-100 cm  

�x Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)  

�x Zweig riffeliger Weißdorn  (Crataegus laevigata)  

�x Schwarzer Holunder  (Sambucus nigra ) 

Strauch neupflanzung: ca. 1 Stück, Pflanzqualität: 2xv , Topfballen , H/B 30-40 cm  

�x Hundsrose  (Rosa canina)  
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6.4.2 Flächen mit Bindungen für Bepflanzung und für die Erhaltung von Bäumen , Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

Im Bebauungsplan werden Bäume  zum Erhalt festgesetzt.  Dies gilt für  den gesamten 

aktuellen Baumbestand, der nach abschließender Überplanung erhalten werden 

konnte.  

6.5 Kennzeichnungen von Gefährdungspotenzialen  

Kampfmittel:  

Sollten bei Erdarbeiten Kampfm ittel gefunden werden, wird darauf hingewiesen, dass 

nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 der ordnungsbehördlichen Verordnung zur Verhütung von Schä-

den durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg - 

KampfmV) vom 09. November 2018, verboten ist, entde ckte Kampfmittel zu berühren 

und deren Lage zu verändern. Die Fundstelle ist gemäß § 2 der Verordnung unverzüg-

lich der nächsten Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen.  

6.6 Hinweise  

Denkmalschutz : 

Derzeit befindet sich im Plangebiet kein eingetragenes Bodendenkmal. Sollten bei Erd-

arbeiten unvermutet Bodendenkmale (z.  B. Scherben, Knochen, Stein - und Metallge-

genstände, Steinsetzungen, Holz, Verfärbungen) entdeckt werden, sind diese unver-

züglich der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen L andesamt 

für Denkmalschutz und Archäologischen Museum anzuzeigen (§  11 Abs. 3 BbgDSchG).  

Die aufgefundenen Bodendenkmale sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche 

nach Anzeige, auf Verlangen der Denkmalschutzbehörde ggf. auch darüber hinaus 

zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§  11 

Abs. 3 BbgDSchG). Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmal-

pflege und Archäologischen Landesmuseum zu übergeben (§  11 Abs. 3 BbgDSchG).  

Artenschutz:  
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- Bei Neupflanzungen und -gestaltungen der Grünflächen ist auf entsprechendes 

Pflanzmaterial zu  achten, welches durch Blühintensität Insektenmagnete darstellt 

und somit für regionale Fledermäuse das Nahrungspotential bereichert, sowie Nah-

rungspotential und Niststätten für Vögel bi eten.  

- Um baubedingte Beeinträchtigungen der Brutvogelfauna zu vermeiden, sind bau-

vorbereitende und Baumaßnahmen zur Gestaltung der Außenanlagen, wie Besei-

tigungen von Gehölzen und Unterholz, außerhalb der festgesetzten Brutzeiten vom 

01. Oktober bis zum 28. Februar des Folgejahres durchzuführen ( Bauzeitenrege-

lung).  

- Bei Eingriffen während der Vegetationszeit (Bau zeit) sind die bewachsenen Ein-

griffsflächen, ebenso die zu entnehmenden Bäume, vor dem Eingriff auf Brutvor-

kommen von einer fachkundigen Person zu p rüfen. Bei Brutfeststellungen sind Be-

seitigungen des Unterholzes/der Bäume erst nach Beendigung der nachgewiese-

nen Brut(en) vorzunehmen.  

Hinweise von der Stadt Frankfurt (Oder):  

Widmungen derzeit öffentlicher Bereiche entfallen  mit Satzung  de s VBP. 

Baumsch utzverordnung Stadt Frankfurt (Oder):  

Die BaumSchVOFF regelt den Umgang mit dem Baumbestand der Stadt Frankfurt (O-

der) und alle verbotenen, zulässigen sowie genehmigungsbedürftigen Handlungen 

mit diesen. Auch erläutert werden wie Ersatzpflanzungen und Ausg leichszahlungen er-

folgen müssen.  

 

Fernwärmesatzung der Stadt Frankfurt (Oder):  

Die Fernwärmesatzung der Stadt Frankfurt (Oder) vom 19.06.2012 ist zu beachten.  

 

Altlasten:  

Im Plangebiet sind keine belasteten Flächen mit umweltgefährdenden Stoffen bei der 

unteren Abfallwirtschafts - und Bodenschutzbehörde registriert.  
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7 Potenzialanalyse Artenschutz 

Die Potenzialanalyse prüft, ob durch den geplanten Eingriff mögliche Verbotstatbe-

stände nach §  44 ff. BNatSchG eintreten können.   

Bei einer örtlichen Begehung  am  09.02.2022 durch Günter Walczak  (eigenständiger 

Fachberater Arten - und Naturschutz)  wurden die vorhandenen Gebäude und die Bi-

otopstruktur im Plangebiet auf mögliche Habitate für Zauneidechsen, Fledermäuse 

und Brutvögel untersucht. Der ausführliche Bericht  ist im Anhang beigelegt.  

Es wurde eine relevante Höhlenbildung  in einem Baum  festgestellt, welche als theore-

tisch geeignet erschein t, Fledermäusen ein poten zielles Quartier zu bieten.  

Bei der Begehung im Februar 2022 wurden im Plangebiet mehrere Stand -Vog elarten 

nachgewiesen.   

Nach Auswertung de s Potenzials der Habitatstrukturen  im Gebiet wurden Maßnahmen  

gemäß §  45 BNatSchG  erarbeitet , um das Eintreten möglicher artenschutzrechtliche r 

Konflikte im Gebiet zu vermeiden . 

Die Maßnahmen werden im Durchführung svertrag abgesichert  und sind aufgrund feh-

lender städtebaulicher Begründung sowie fehlenden Bodenbezuges nicht möglich im 

Bebauungsplan festzusetzen. Sie wurden deshalb in die Hinweise aufgenommen.  

Habitate, welche den  Anforderungen der Zauneidechse entspr echen, wurden auf 

dem Gebiet der Vorhabenfläche nicht festgestellt. Aufgrund eines hohen Versiege-

lungsgrades und regelmäßiger Pflege von Rasen und Grünanlagen ist davon auszu-

gehen, dass ein Vorkommen dieser Art im Vorhabengebiet nicht zu erwarten ist und 

somit auch keine Beeinträchtigungen.  Für diese Art sind keine Vermeidungsmaßnah-

men festzulegen.  

 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan VBP-22-002 „Hedwigs Einkaufs Park in Neube-
resinchen FFO“  

nach § 13a Baugesetzbuch  
 
 

 
kollektiv stadtsucht GmbH   38 

 

7.1 Vermeidungs - und Minderungsmaßnahmen  

7.1.1 Fledermäuse  

- Die auf dem Lieferparkplatz nördlich des Gebäudekomplexes stehende Robinie 

mit Längsriss (Spalt) ist unmittelbar vor der Fällung von einer fachkundigen Person 

auf Fledermausvorkommen zu überprüfen.  

- Bei Neupflanzungen und -gestaltungen der Grünflächen sollte auf entsprechendes 

Pflanzmaterial geachtet werden, welches durch Blühintensität Insektenmagnete 

da rstellen und somit für regionale Fledermäuse das Nahrungspotenzial bereichern.  

- Unmittelbar vor Abriss des ehemaligen Baby -Fachmarktes  ist das Gebäude erneut 

von einer fachkundigen Person auf das Vorhandensein von Fledermäusen zu kon-

trollieren und hinsichtl ich der Auslösung von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 

BNatSchG bewerten zu lassen.  

7.1.2 Brutvögel  

- Um baubedingte Beeinträchtigungen der Brutvogelfauna zu vermeiden, sollten die 

bauvorbereitenden und eigentlichen Baumaßnahmen zur Gestaltung der Außen-

an lagen, wie Beseitigungen von Gehölzen und Unterholz, außerhalb der festge-

setzten Brutzeiten von Anfang Oktober bis Ende Februar des Folgejahres durchge-

führt werden (Bauzeitenregelung).  

- Bei Eingriffen während der Vegetationszeit (Bauzeit) sind die bewachsen en Ein-

griffsflächen, ebenso wie die zu entnehmenden Bäume, vor dem Eingriff auf Brut-

vorkommen von einer fachkundigen Person zu überprüfen. Bei Brutfeststellungen 

sind Beseitigungen des Unterholzes/der Bäume erst nach Beendigung der nachge-

wiesenen Brut(en) vorzunehmen.  

- Bei Neupflanzungen und -gestaltungen von Grünflächen sollte auf entsprechen-

des Pflanzmaterial geachtet werden, welches für Vögel Nahrungspotenzial und 

Niststätten gleichermaßen bietet.  

Bis neugepflanzte Bäume und Sträucher ein Niststättenpoten zial bieten, vergehen oft 

Jahre. Deshalb wird noch die Anbringung von Nistkästen für Höhlen- und Gebäude-

brüter am Gebäude bzw. an eventuell verbleibenden Altbäumen geprüft. Weitere 

Maßnahmen werden mit dem Amt 66 Abteilung Grünanlagen abgestimmt.  
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7.2 Gehöl zschutz 

Gemäß der Baumschutzverordnung der Stadt Frankfurt (Oder) sind über 90% des ak-

tuellen Bestandsgehölzes im Vorhabengebiet als schützenswert zu deklarieren. Bei ei-

ner Kartierung wurde außerdem der Zustand der einzelnen Bäume erfasst. Nur 9 

Bäume sind  ohne augenscheinliche Schäden. Für alle Bäume mit einem Stammum-

fang >60 cm, welche im Zuge der Baumaßnahmen entnommen werden sollen, ist eine 

Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen (siehe Rechtliche 

Grundlagen zum Gehölzschutz §  6 BaumSchVOFF).  

Mit den Zuarbeiten der jeweiligen Behörden wurde ein koordinierter Leitungsplan er-

stellt, welcher die vorhandenen Medien darstellt und potenzielle Nutzungskonflikte 

aufzeigt. Die Ergebnisse dieses koordinierten Leitungsplanes sind in die Planung mit ein-

geflossen. Anhand dieses Plans konnten genauere Aussagen über die zu erhaltenden 

Bäume und die zu fällenden Bäume getroffen werden. Insgesamt werden ca. 61 

Bäume gefällt und ca. 112 neue Bäume und 13 neue Sträucher  gepflanzt. Eine um-

fangreiche Inv entarisierung des Baumbestands ist im Anhang zu finden. Welche 

Bäume von den Maßnahmen betroffen sind , ist im VEP ersichtlich. In Teil A – Planzeich-

nung des Bebauungsplanes sind nur die zu erhaltenden und die neu zu pflanzenden 

Bäume dargestellt.  

Alle erfo rderlichen Maßnahmen erfolgen in enger Absprache mit den zuständigen Be-

hörden.  
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8 Beteiligungen 

8.1 Frühzeitige Beteiligung  

In der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §  3 Abs. 1 BauGB wurde der 

Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben, sich bei den angegebenen Stellen über die 

Planung zu informieren und Stellungnahmen zur Niederschrift zu bringen. Der Beteili-

gungszeitraum lief vom 22.12.2021 bis einschließlich 26.01.2022. Seitens der Öffentlich-

keit gingen keine Stellungnahmen ein.  

Gemäß §  4 Ab s. 1 i. V. m. § 2 Abs. 2 BauGB wurde auch eine frühzeitige Beteiligung 

der Nachbargemeinden, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vom 

04.01.2022 bis einschließlich 04.02.2022 durchgeführt. Es wurden 28 Stellungnahmen 

abgegeben.  

Die Abwägungs tabelle der frühzeitigen Beteiligung ist als Anhang dieses Dokuments  

angehängt.  

8.2 Förmliche Beteiligung  

In der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §  3 Abs. 1 BauGB wurde der 

Öffentlichkeit erneut die Möglichkeit gegeben, sich bei den angegebenen Stellen 

über die Planung zu informieren und Stellungnahmen zur Niederschrift zu bringen. Der 

Beteiligungszeitraum lief vom 19.10.2023 bis einschließlich 20.11.2023. Seitens der Öf-

fentlichkeit gingen zwei Stellungnahmen ein.  

Im Rahmen einer zusätzlichen Öffentlichkeitsveranstaltung am 09.11.2023 im HEP konn-

ten Bürger ergänzend zur laufenden förmlichen Beteiligung ihre Bedenken äußern. Alle 

Planungsbeteiligten inklusive des Oberbürgermeisters waren anwesend  und standen 

für Fragen zur Verfügung  

Gemäß §  4 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 2 BauGB wurde auch eine frühzeitige Beteiligung 

der Nachbargemeinden, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vom 

19.10.2023 bis einschließlich 20.11.2023 durchgeführt. Es wurden 2 5 Stellungnahmen 

abgegeben.  
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Die Abwägun gstabelle der förmlichen Beteiligung ist als Anhang dieses Dokuments  

angehängt.  
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9 Maßnahmen zur Planverwirklichung 

Eine Potenzialanalyse Artenschutz  liegt vor . Die sich daraus ergebenen Maßnahmen 

sind in Kapitel 7 eingearbeitet.  

Weitere Gutachten, die zur Abgrenzung der rechtlichen Rahmenbedingungen nötig 

sind, sind unter anderem eine schalltechnische Untersuchung , welche die zu erwar-

tenden Lärmemissionen misst  sowie ein  Erschließungskonzept , welches die unter-

schiedlichen Erschließungsmöglichkeiten unters ucht  und die Stellplatzanlagen be-

trachtet hat.  

Mit den Zuarbeiten der jeweiligen Behörden wurde ein koordinierter Leitungsplan er-

stellt, welcher die vorhandenen Medien darstellt und potenzielle Nutzungskonflikte 

aufzeigt. Die Ergebnisse dieses koordinierte n Leitungsplanes sind in die Planung mit ein-

geflossen.  

Die Erstellung einer Pflanzliste wurde von einem Grünplanungsbüro durchgeführt.  

Als letzte Maßnahme ist noch ein  Entwässerungskonzept  zu nennen, dass die wasser-

wirtschaftlichen Aspekte innerhalb des G eltungsbereichs untersucht.  Dies fand in Ab-

stimmung mit der uWb  statt.  

Der Stadtplatz ist aktuell noch als laufende Förderkulisse bei der Stadt Frankfurt (Oder) 

vermerkt. Die Inanspruchnahme wird durch eine Entschädigungszahlung des Vorha-

benträgers an die Stadt ausgeglichen.  

Zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt Frankfurt (Oder) wird ein Durchführungs-

vertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach §  12 BauGB geschlossen.  
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10 Wesentliche Auswirkungen der Planung 

Durch eine Revitalisierung des HEP erfol gt auch eine Aufwertung des Stadtteils Neube-

resinchen. Es ist zu erwarten, dass der Einkaufspark seine Aufgabe  als zentraler Versor-

gungsbereich wieder besser erfüllen kann und damit auch zu einem zentralen Ver-

sammlungsort für die Bewohner ebenjenes Stadtte ils werden kann.  Dies wird auch 

durch eine Weiternutzung des Stadtplatzes als Platz für den mobilen Handel gemäß 

Sondernutzungssatzung ermöglicht.  

Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan BP -22-001 „Wohnungsbaustandort Jung-

claussenviertel“ wird eine Aufwertun g des Stadtteils Neuberesinchens erzielt, welche 

de r Grundstein für weitere Entwicklungen in der Zukunft  darstellen kann.  Zur Ergänzung 

zum Angebotsspektrum des HEP, bietet der Einzelhandel auf FS 54 ein weiteres Einzel-

handelsangebot für die Bewohner in di rekter Umgebung.  

Die Neugestaltung wird die Attraktivität des Standortes  steigern, da die neu geplanten 

baulichen Anlagen de n höchsten aktuellen  Standards entsprechen werden.  Durch ein 

demzufolge angenehmeres Einkaufserlebnis wird hierbei auch der soziale Aspekt ge-

fördert durch ein Zusammenkommen in einem schönen und zentral gelegenen Um-

feld.  

Durch Entsiegelungsmaßnahmen, Neupflanzungen im Plangebiet  und lärmschutz-

rechtliche Anpassungen wird der Aspekt der Umweltverträglichkeit  für alle Schutzgüter 

beachte t. 
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11 Flächenbilanz und Kostenschätzung 

 
Fläche in m²  Fläche in ha  

MK 22.290,1 2,22 

Baugrenze HEP 11.178,0 1,12 

Parkplatz 1  3.009,5 0,30 

Parkplatz 2  (Parkhaus)  2.699,8 0,27 

Parkplatz 3  3.887,0 0,39 

Parkplatz 4  905,8 0,09 

Spielpatz  232,4 0,02 

SO EZH 4.520,4 0,45 

Baugrenze EZH 2.047,0 0,20 

Parkplatz 5  1.769,7 0,18 

private Verkehrsfläche (insg.)  1.423,4 0,14 

öffentliche Verkehrsfläche (insg.)  266,1 0,02 

Private Grünfläche (insg.)  5.146,9 0,51 

Öffentliche Grünfläche (insg.)  5.920,8 0,59 

Gesamt  39.568,0 3,96 

Für die Stadt entstehen keine Investitionskosten . 
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denburgisches Naturschutzausführungsgesetz – (BbgNatSchAG) vom 21. Ja-

nuar 2013 (GVBl. I/2013, Nr. 3 ber. GVBl. I/13 [Nr. 21]) zuletzt geändert  durch 

Art. 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl. I/20 [Nr. 28])  

�x Gesetz über die Prüfung von Umweltauswirkungen bei bestimmten Vorhaben, 

Plänen und Programmen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung  - Bbg UVPG) vom 10. Juli  2002 

(GVBl.I/02, [Nr.07], S.62) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. 

Dezember 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 37])  

�x Brandenburgisches Wassergesetz  (BbgWG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 02. März 2012 (GVBl. I/12, [Nr. 20]), geändert durch Art ikel 1 des 

Gesetzes vom 4. Dezember 2017 (GVBl.I/17, [Nr. 28])  
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�x Waldgesetz des Landes Brandenburg  (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBI.I/04, 

[Nr.06], S.137) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2019 (GVBl.I/19, 

[Nr.15])  

�x Brandenburgisch es Straßengesetz  (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 28. Juli 2009 (GVBl. I/09 [Nr. 15] S. 358) zuletzt geändert durch Art. 

2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl.I/18 [Nr. 37] S.3)  

�x Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Br andenburg  

(ÖPNV- Gesetz - ÖPNVG) vom 26. Oktober 1995 (GVBl.I/95, [Nr. 20], S.252) zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 26.September 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 21])  

�x Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg  

(Brandenburgisches Denkmalsc hutzgesetz - BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 

(GVBl.I/04, [Nr. 09], S.215) geändert durch Gesetz vom 28. Juni 2023 (GVBl.I/23, 

[Nr. 16])  

�x Landesentwicklungsprogramm 2007  (LEPro 2007) vom 18.12.2007 mit Rechts-

kraft 01.02.2008 (GVBl. I S. 235)  

�x Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin -Bran-

denburg (LEP HR) vom 28.04.2019 mit Rechtskraft 01.07.2019 (GVBl. II – 2019, Nr. 

35) 

�x Flächennutzungsplan der Stadt Frankfurt  (Oder) vom 24.01.2000 in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 02.12.2009 zuletzt g eändert durch die 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes der Stadt Frankfurt (Oder) vom 27.11.2020, 

bekannt gemacht am 16.12.2020  

�x Baumschutzverordnung der Stadt Frankfurt (Oder)  (BaumSchVOFF) vom 

12.11.2009 (Amtsblatt für die Stadt Frankfurt (Oder) Nr. 10 vom 02.12.2009, S. 

135) 

�x Satzung über die öffentliche Fernwärmeversorgung in Frankfurt (Oder)  (Fern-

wärmeversorgungssatzung) vom 19.06.2012  

�x Satzung der Stadt Frankfurt (Oder) über die Gestaltung von baulichen Anlagen 

in der Innenstadt  (Gestaltungssatzung) vo m 16.10.2001 

�x Satzung der Stadt Frankfurt (Oder) über die Gestaltung von Werbeanlagen in 

der Innenstadt  (Werbesatzung) vom 26.11.2012 

�x Satzung der Stadt Frankfurt (Oder) über die Ausgestaltung von Kinderspielplät-

zen und über die Festlegung des Geldbetrages z ur Ablösung von 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan VBP-22-002 „Hedwigs Einkaufs Park in Neube-
resinchen FFO“   

nach § 13a Baugesetzbuch  
 
 

 
kollektiv stadtsucht GmbH   48 

 

Kinderspielplätzen (Spielplatzsatzung) vom 28.01.1997 zuletzt geändert durch 

die 1. Änderungssatzung vom 13.12.2001, bekannt gemacht am 19.12.2001.  
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�*�U�X�Q�G�O�D�J�H���H�L�Q�H�U���Y�R�P���.�D�P�S�I�P�L�W�W�H�O�E�H�V�H�L�W�L�J�X�Q�J�V�G�L�H�Q�V�W���H�U�D�U�E�H�L�W�H�W�H�Q��
�.�D�P�S�I�P�L�W�W�H�O�Y�H�U�G�D�F�K�W�V�I�O�l�F�K�H�Q�N�D�U�W�H��

�:�X�U�G�H���]�X�U���.�H�Q�Q�W�Q�L�V���J�H�Q�R�P�P�H�Q����
�9�R�U���%�H�J�L�Q�Q���H�L�Q�H�V���N�R�Q�N�U�H�W�H�Q���%�D�X�Y�R�U�K�D�E�H�Q�V���Z�L�U�G���G�L�H���]�X�V�W�l�Q�G�L�J�H��
�%�H�K�|�U�G�H���E�H�W�H�L�O�L�J�W��

�%�H�W�H�L�O�L�J�X�Q�J�V�]�H�L�W�U�D�X�P������������������������������������������
�9�H�U�I�D�K�U�H�Q�V�V�W�D�Q�G�����9�R�U�H�Q�W�Z�X�U�I �N�R�O�O�H�N�W�L�Y���V�W�D�G�W�V�X�F�K�W���*�P�E�+ �6�H�L�W�H���������Y�R�Q������



Seite 1 von 41 
 

�Å�+�H�G�Z�L�J�V���(�L�Q�N�D�X�I�V�S�D�U�N���L�Q���1�H�X�E�H�U�H�V�L�Q�F�K�H�Q��
�)�U�D�Q�N�I�X�U�W�����2�G�H�U���´ 
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 22 -002 

Abwägungsprotokoll  Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit  
Grundlage:   Planfassung:       Entwurf 15.08.2023 

Verfahrensschritt:  Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(TöB), Nachbargemeinden  und der Öffentlichkeit  (gem. § 4  Abs. 2 
und § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)  

Aufforderung zur Stellungnahme:   19.10.2023 

Fristsetzung:  20.11.2023 

Stellungnahmen berücksichtigt bis zum:   24.11.2023 
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Tabelle 1: Übersicht alle beteiligten Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden.  

lfd. Nr.  Beteiligte Stelle  Fachbereich/ Abteilung  Antwort vom  Seite 
1.  untere Abfallwirtschafts - und Boden-

schutzbehörde  
 20.10.2023 4 

2.  FWA mbH  23.10.2023 4 

3.  Deutsche Telekom Technik GmbH   23.10.2023 7 

4.  Brandenburgischer Landesbetrieb 
für Liegenschaften und Bauen (BLB)  

 24.10.2023 8 

5.  Landesamt für Arbeitsschutz, Ver-
braucherschutz und Gesundheit  

 25.10.2023 9 

6.  BLDAM  02.11.2023 10 
7.  Landesamt für Umwelt  Abt. Immissionsschutz  10.11.2023 11 

8.  Landesamt für Umwelt  Abt. Wasserwirtschaft   14 

9.  untere Naturschutzbehörde (uNB)   10.11.2023 15 

10.  Landkreis Oder -Spree  Untere Bauaufsichtsbehörde  10.11.2023 16 

11.  Gesundheitsamt   13.11.2023 16 

12.  Handelsverband Berlin -Brandenburg   14.11.2023 17 

13.  Landesbetrieb Straßenwesen  Regionalbereich Ost  14.11.2023 18 

14.  Straßenverkehrsbehörde  Amt für Ordnung und Sicherheit  14.11.2023 19 

15.  Amt 66  �x Abteilung Grünanlagen und Stadtservice  
�x Bereich Gewässerbenutzung/Stadttechnik  

15.11.2023 20 

16.  Landesamt für Bauen und Verkehr   15.11.2023 22 

17.  Amt Lebus  Gemeinde Treplin  17.11.2023 22 

18.  Amt Lebus  Stadt Lebus  17.11.2023 22 

19.  Industrie - und Handelskammer  Ostbrandenburg  17.11.2023 23 

20.  Amt Schlaubetal   17.11.2023 23 

21.  untere Wasserbehörde (uWB)   17.11.2023 23 

22.  Landes büro  anerkannter Natur-
schutzverbände  

 21.11.2023 24 

23.  Gemeinsame Landesplanung   21.11.2023 28 

24.  Straßenverkehrsgesellschaft mbH 
Frankfurt (Oder)  

 23.11.2023 29 
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25.  Amt 66  Abteilung Straßenbeleuchtung  24.11.2023 30 

 

Tabelle 2: Übersicht der beteiligten Öffentlichkeit  

lfd. Nr.  Beteiligte Stelle  Fachbereich/ Abteilung  Antwort vom  Seite 
26.  Person 1  15.11.2023 31 

27.  Person 2  20.11.2023 34 

28.  Allg. Öffentlichkeit im Rahmen einer 
Informationsveranstaltung im HEP  

 09.11.2023 36 
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Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange  

01 untere Abfallwirtschafts - und Boden-
schutzbehörde  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Die untere Abfallwirtschafts - und Bodenschutzbehörde (uAWB/uB) 
stimmt der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes VBP-22-�������� �Å�+�H�G�Z�L�J�V�� �(�L�Q�N�D�X�I�V�� �3�D�U�N�� �L�Q�� �1�H�X�E�H�U�H�V�L�Q�F�K�H�Q�� �)�U�D�Q�N��
�I�X�U�W�����2�G�H�U���´���L�P���E�H�V�F�K�O�H�X�Q�L�J�W�H�Q���9�H�U�I�D�K�U�H�Q���J�H�P�����†�������D���%�D�X�*�%���]�X�� 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Keine Abwägung erforderlich.  

Keine.  

 

02 FWA mbH  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 In der Anlage übergeben wir einen Lageplanauszug mit Eintra-
gung des uns vorliegenden Bestandes an Ver -, Entsorgungsleitun-
gen und Kabelanlagen sowie Schutzstreifen (Leitungsrechte).  
 
Trink- und Schmutzwasser  
�'�D�V�� �2�E�M�H�N�W�� �Å�+�H�G�Z�L�J�V�� �(�L�Q�N�D�X�I�V�S�D�U�N�´�� �L�V�W�� �D�Q�� �G�L�H�� �|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q�� �7�U�L�Q�N- 
und Schmutzwasseranlagen der FWA mbH angeschlossen. Die An-
schlüsse können in Abhängigkeit der Anschlusswerte grundsätzlich 
weiter genutzt werden. Für die Betreibung von gastronomischen 
Einrichtungen im Objekt sind gemäß den geltenden Anschlussbe-
dingungen der FWA (AEB) Fettabscheider zu installieren.  
 
Niederschlagswasser  
Die Ableitung der neu gestalteten Außenanlagen ist über Mulden - 
und Rigolenversickerungsanlagen geplant. Die befestigten Dach-
flächen sowie Parkdecks werden wie bisher in das öffentliche Re-
genwassernetz der FWA abgeleitet. Der Lösung wird grundsätzlich 
zugestimmt.  
Aus ökologischen Gesichtspunkten sollte jedoch auch eine zusätz-
liche Versickerung/Teilversickerung der Bestandsflächen 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Die zukünftigen Mieter  werden dar-
über informiert.  
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Zum aktuellen Zeitpunkt werden auch 
die z.T. befestigten Außenflächen in die RW -
Kanäle der FWA mbH entwässert. Mit der zu-
künftigen Versickerung dieser Flächen auf 
dem Gelände erfolgt eine erhebliche Redu-
zierung der Abflussmengen Niederschlags-
wasser. 

 
 
 
 
Keine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine . 
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02 FWA mbH  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

untersucht werden. Dies würde auch den Forderungen der Was-
serrahmenrichtlinie entsprechen.  
 
Baumpflanzungen  
Für die Erstellung des B -Planes ist zu beachten, dass Baumpflanzun-
gen im Bereich unterirdischer Ver - und Entsorgungsleitungen gem. 
DVGW -Regelwerk GW 125 vom März 1989 nur in einem Abstand 
�Y�R�Q���•�������������P���P�|�J�O�L�F�K���V�L�Q�G�����$�E�V�W�l�Q�G�H���X�Q�W�H�U�������������P���V�L�Q�G���Q�L�F�K�W���]�X�O�l�V��
sig. 
 
Löschwasser  
An den nachfolgenden Entnahmestellen wurden bei Momentan-
messungen mit einem Restdruck von 1,5 bar in der Versorgungslei-
tung folgende mögliche Entnahmemengen festgestellt:  
�+�������������������«�«�«�«�«�«�«���4�•���������P�����K���X�Q�G�������������P�����K�� 
�+�����������������«�«�«�«�«�«�«�������4�����������P�����K 
Die Löschwasserbereitstellung kann über einen Zeitraum von 2 
Stunden erfolgen. Die angegebenen Werte gelten nicht für die 
gleichzeitige Entnahme aus mehreren Hydranten.  
 
Leitungsrechte  
Im Geltungsbereich des B -Planes befinden sich zahlreiche Trink -, 
Schmutz -, Regenwasser - und Kabelanlagen der FWA mbH. Ein 
Großteil der Anlagen ist nach Grundbuchbereinigungsgesetz 
durch beschränkt persönliche Dienstbarkeiten gesichert.  
Die entsprechenden Anlagen sind durch dunkelgrün bzw. dunkel-
blau schraffierte Schutzstreifen gekennzeichnet. Die Dienstbarkei-
ten umfassen das Recht, die Grundstücke für den Betrieb, die In-
standsetzung und die Erneuerung zu betreten oder zu nutzen. Im 
Bereich der Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der 
Leitungen keine baulichen oder sonstigen Anlagen errichtet oder 
sonstige Einwirkungen, die den Bestand oder Betrieb beeinträchti-
gen oder gefährden könnten, vorgenommen werden. Als sonstige 

 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  Bäume  die  
sich innerhalb dieses 2,50m Abstands ge-
plant waren, wurden versetzt  
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  Keine Abwä-
gung erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  Alle gefor-
derten Leitungsrechte wurden festgesetzt.   

 
 
 
 
Anpassungen Verortung 
Bäume in Planzeichnung  
 
 
 
 
 
Keine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung der Plan-
zeichnung und der textli-
chen Festsetzungen 
durch die Leitungsrechte  
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02 FWA mbH  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

Einwirkungen zählen unter anderem die Bepflanzung mit Bäumen 
sowie die Regulierung des Geländes.  
Darüber hinaus gibt es einige Flurstücke, die bisher keiner Siche-
rung bedurften. Dies ändert sich aber mit dem Verkauf und der 
Umnutzung. Es sind Trink-, Schmutz -, Regenwasser - und Kabelanla-
gen betroffen, welche teilweise in den Kollektoren, teilweise aber  
auch im Erdreich angeordnet sind. Die entsprechenden Bereiche 
sind auf beiliegendem Lageplan hellgrün bzw. hellblau markiert.  
 
FL151 FS223 Leitungsrechte für Trink-, Schmutz -, Regenwasser und 
Steuerkabel offen,  
�D Trassen im B-Plan aufnehmen und bpD im Grundbuch sichern  
FL151 FS171 Leitungsrechte für Trinkwasser offen,  
�D���7�U�D�V�V�H�Q���L�P���%-Plan aufnehmen und bpD im Grundbuch sichern  
FL151 FS175 Leitungsrechte für Trinkwasser offen,  
�D�� �7�U�D�V�V�H�Q�� �L�P�� �%-Plan aufnehmen und bpD im Grundbuch sichern 
Leitungsrechte für Schmutz - und Regenwasser bereits eingetragen  
FL151 FS176 Leitungsrechte für Trinkwasser offen,  
�D�� �7�U�D�V�V�H�Q�� �L�P�� �%-Plan aufnehmen und bpD im Grundbuch sichern 
Leitungsrechte für Schmutz - und Regenwasser bereits eingetragen 
FL151 FS169 Leitungsrechte für Trink-, Schmutz - und Regenwasser 
bereits eingetragen  
FL151 FS174 Leitungsrechte für Trink-, Regenwasser und Steuerka-
bel bereits eingetragen  
FL151 FS56 Leitungsrechte für Trink-, Regenwasser und Steuerkabel 
offen,  
�D���7�U�D�V�V�H�Q���L�P���%-Plan aufnehmen und bpD im Grundbuch sichern  
FL151 FS42 Leitungsrechte für Trink-, Schmutz - und Regenwasser be-
reits eingetragen  
FL151 FS168 nicht von Anlagen der FWA betroffen  
FL151 FS170 nicht von Anlagen der FWA betroffen  
 
Die zu sichernden Leitungstrassen sind im Planentwurf zum B -Plan 
und in den textlichen Festsetzungen aufzunehmen. Die 
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02 FWA mbH  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

Schutzstreifenbreiten richten sich nach den Leitungsdimensionen, 
sind aber in der Regel mit 3,0m beidseitig der Anlagen anzusetzen.  

 

03 Deutsche Telekom Technik GmbH  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) 
- als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 
1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben.  
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Tele-
kom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind.  
Wir bitten Sie, die Ihnen überlassene(n) Planunterlage(n) nur für in-
terne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben.  
Ihre geplante Baumaßnahme ist so auszuführen, dass die vorhan-
denen TK -Linien der Telekom nicht störend beeinträchtigt werden. 
Die TK-Linien dürfen ohne vorherige Zustimmung weder verändert 
noch unter - bzw. überbaut werden.  
Wir bitten Sie eigenständig darauf zu achten, Kollisionen mit unse-
ren Anlagen zu vermeiden bzw. frühzeitig zu erkennen. Sollten Si-
cherungs - bzw. Verlegemaßnahmen erforderlich sein, so sind diese 
rechtzeitig bei unserem Auftragseingang unter der nachfolgen-
den E-Mail -Adresse zu beantragen, damit für die Prüfung der Kos-
tentragungspflicht und ggf. Erstellung der vertraglichen Regelun-
gen ein angemessener Zeitraum zur Verfügung steht:  
T-NL-Ost-PTI-32-Team -AS@telekom.de  
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver - und Entsorgungsanlagen " 
der Forschungsgesellschaft für Straßen - und Verkehrswesen, Aus-
gabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. Wir bit-
ten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Die Forderungen und Hinweise w urden 
bei der  Planung berücksichtigt und umge-
setzt. 
Keine Abwägung erforderlich.  

Keine.  
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03 Deutsche Telekom Technik GmbH  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der 
Telekom nicht behindert werden.  
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen 
der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden 
und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der 
ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit 
möglich  ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkäs-
ten und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei 
gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabel-
ziehfahrzeugen angefahren werden können. Es ist deshalb erfor-
derlich, dass sich  die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten 
durch  
- Kabeleinweisung via Internet (Flyer Trassenauskunft Kabel),  
- Nutzung des Leitungsauskunftsportal der infrest GmbH (www.in-

frest.de) oder  
- E-Mail: Planauskunft brandenburg@telekom.de  
über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen 
Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die Kabel-
schutzanweisung der Telekom ist zu beachten.  

 

04 Brandenburgischer Landesbetrieb für Lie-
genschaften und Bauen (BLB)  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

   [X] Keine Einwände  

 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Keine Abwägung erforderlich.  

Keine.  
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05 Landesamt für Arbeitsschutz, Verbrau-
cherschutz und Gesundheit  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Im Rahmen der frühen Behördenbeteiligung zum  
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes VBP -22-002 
�Å�+�H�G�Z�L�J�V���(�L�Q�N�D�X�I�V���3�D�U�N���L�Q���1�H�X�E�H�U�H�V�L�Q�F�K�H�Q���)�U�D�Q�N�I�X�U�W�����2�G�H�U���´ 
möchte ich Ihnen folgendes mitteilen:  
In diesem frühen Planungsstadium werden mögliche Belange des 
Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesund-
heit noch nicht berührt. Eine Bearbeitung erfolgt erst nach Über-
sendung detaillierter Projekt - bzw. Bauunterlagen.  
Daher verzichte ich auf die Abgabe einer Stellungnahme zu o.g. 
Vorhaben in dieser Planungsphase.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Keine Abwägung erforderlich.  

Keine.  
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06 Brandenburgisches Landesamt für Denk-
malpflege und Archäologisches Landesmu-
seum  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 1. Folgende Belange sind in der Planung zu berücksichtigen:  
Das Planungsgebiet betrifft folgende Denkmale, bzw. ihre Umge-
bung:  
Samenspeicher, Jungclaussenweg  6/7, Am Arboretum, Denkmal 
ID: 09110299 
Arboretum, Am Arboretum, Denkmal 10: 0911030  
 
Auf Grund des geplanten Bauvorhabens - Revitalisierung des HEP 
�² Einkaufszentrums mit der Ergänzung ebenerdiger Stellplätze - 
bestehen gegen die Festsetzung des Bebauungsplanes denkmal-
fachlich keine Bedenken.  
In der weiteren Planung ist eine enge Abstimmung mit den Denk-
malbehörden notwendig. Insbesondere ist darauf zu achten, 
dass die geplanten Maßnahmen am Gebäude (Größe, Form, 
Material und Farbigkeit) die Umgebung der benachbarten Denk-
male nicht beeinträchtig en. Dasselbe gilt für die zukünftige Erwei-
terung des Netto Marktes.  
2. Hinweis 
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Denkmal-
liste des Landes Brandenburg fortgeschrieben wird.  
3. Hinweis 
Da bei dem Vorhaben Belange der Bodendenkmalpflege be-
rührt sein können, erhalten Sie aus unserem Haus ggf. eine wei-
tere Stellungnahme.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes lieg en  keine eingetragenen Denk-
male. Lediglich im Rahmen des Umgebungs-
schutzes sind Denkmale zu berücksichtigen.  
Keine Abwägung erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine.  
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07 Landesamt für Umwelt, Abt. Immissions-
schutz  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Schallgutachten:  
Hier sind die gewerblichen Geräuschauswirkungen, welche vom 
Betriebs- bzw. Planungsgelände ausgehen, beurteilt. Dabei wird 
die Ist-Situation mit den beschriebenen Plan -Szenarien verglei-
chend aufgeführt. Auf S.4 [2] werden aktive Lärmschutzmaßnah-
men und bet riebliche/organisatorische Minderungsmaßnahmen 
aufgezeigt. Unter anderem sind die Gewerbeeinheiten nicht län-
ger als max. 22:00 Uhr geöffnet. Ferner ist gemäß Beurteilung kein 
nächtlicher Lieferverkehr vorhanden bzw. geplant. Ich rege da-
her eine Untersagung  des nächtlichen Lieferverkehrs in der Zeit 
von 22:00 bis 06:00 Uhr an. Außerdem wird die Nutzung der Park-
möglichkeiten zeitlich eingeschränkt.  
Im Ergebnis der Untersuchung (S.9, [2]), basierend auf den Be-
rechnungsvarianten S. 4 [2], wird deutlich, dass es an einzelnen 
Immissionsorten zu Überschreitungen des Immissionsrichtwertes 
am Tage um bis zu 2 dB(A) kommt. Ob und wie die benannten 
Lärmschutz maßnahmen in der Berechnung Berücksichtigung fin-
den ist unklar. Sie werden in keinem Berechnungsszenario aufge-
führt. Die Szenarien 1 -3 stellen nach jetzigem Kenntnisstand auf 
die unterschiedliche Verteilung der Stellplätze ab.  
Die Immissionssituation, vor allem am Aurorahügel 3, verschlech-
tert sich weiterhin. Die Immissionsrichtwerte werden bereits im Ist -
Stand (Szen0) überschritten. Hier wird laut der vorliegenden Unter-
suchung nicht nur der Tag -Immissionsrichtwert überschritten , son-
dern auch der Nacht -Immissionsrichtwert (z.B. IO -8) nur punktge-
nau eingehalten. Es ist zu prüfen und zu belegen, ob die Prog-
nose solche Genauigkeit erreicht, die dieses punktgenaue Ergeb-
nis auch sicherstellt.  
Die Zweckmäßigkeit der benannten Vermeidungs - und Minde-
rungsmaßnahme wird bislang nicht rechnerisch belegt. Beispiels-
weise ist in einem Szenario 4 unter Berücksichtigung des Worst -
case der Stellplatzverteilung die Wirksamkeit der angegebenen 
Lärmschutzmaßn ahmen zu belegen. Die Zweckmäßigkeit einer 

 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Aufgrund 
der Stellungnahme wurde das Schallgutach-
ten in Abstimmung mit dem Landesumwelt-
amt aktualisiert. Das finale  Schallgutachten 
wurde Anfang 2024 fertiggestellt. In diesem 
sind alle Ergebnisse detailreicher dargelegt 
zudem beinhaltet es  die geforderten Szena-
rien und Zweckmäßigkeiten aller Maßnah-
men.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schallgutachten, Einar-
beitung in die Begrün-
dung.  
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07 Landesamt für Umwelt, Abt. Immissions-
schutz  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

Lärmschutzwand östlich des PP 2 ist zu diskutieren. Die zu Grunde 
gelegten Annahmen der LSW z.B. Schalldämmung DLR, Absorpti-
onsgrad sind zu dokumentieren.  
Der Lieferverkehr wird ebenfalls als maßgebliche Geräuschquelle 
benannt. Entlang der Westseite des Netto ist eine Lärmschutz-
wand an der Seite zur Ladezone hin (Westseite) vorgesehen. Es ist 
die Wirksamkeit einer vollständigen Einhausung rechnerisch zu 
prüf en. Die IRW am IO 53 werden teilweise überschritten. Die Ein-
hausung einer Ladezone kann als bauliche und sonstige techni-
sche Vorkehrungen zum Schutz vor bzw. zur Vermeidung von 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche im Bebau-
ungsplan festgesetzt wer den.  
Den relevanten Planungsgrundsätzen (Trennungsgrundsatz, Ver-
besserungsgebot/ Verschlechterungsverbot) kann mit dem Gut-
achten noch nicht ausreichend Rechnung getragen  
werden. Das Gutachten ist zu ergänzen.  
 
Textliche Festsetzungen:  
In den aktuellen Planungsunterlagen sind keine textlichen Festset-
zungen zum Immissionsschutz vorgesehen. Alle auf S. 26f. [1] be-
nannten Maßnahmen zum Schutz vor Immissionen sollen nur im  
Durchführungsvertrag gesichert werden. Für die notwendigen or-
ganisatorischen und betrieblichen Maßnahmen (z.B: Zeitraum der 
Warenanlieferungen, Stellplatznutzung) kann dem Vorgehen ge-
folgt werden. Die notwendigen Lärmschutzwände sind jedoch 
zwingend als Te xtliche Festsetzungen zu formulieren und die Flä-
chen in der Planzeichnung zu kennzeichnen. Nur mit textlicher 
und zeichnerischer Festsetzung der LSW kann diese langfristig ge-
sichert werden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Es wurden 
die textliche n Festsetzungen und die Plan-
zeichnung für die zwei Lärmschutzwände 
ergänzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung der Plan-
zeichnung und der textli-
che n Festsetzungen und 
der  Begründung.  
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07 Landesamt für Umwelt, Abt. Immissions-
schutz  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

Fazit: 
Die Resultate der vorliegenden Untersuchung zeigen, dass es be-
reits im Ist-Zustand zu immissionsschutz -rechtlichen Konfliktsituatio-
nen kommt. Richtwertüberschreitungen sind im Ist -Zustand gege-
ben und sind weiterhin prognostiziert. Ebenfalls kann das Gutach-
ten nicht den sicheren Nachweis führen, dass die geplanten Min-
derungsmaßnahmen zweckmäßig sind. Eine maßgebliche Ver-
besserung ist demnach nach Realisierung des Vorhabens un-
wahrscheinlich. Das Gutachten ist um weitere Beurteilungsszena-
rien zu ergänzen, die die Wirksamkeit der geplanten Lärmschutz-
maßnahmen abbilden. Die Anforderungen an gesunde Wohn - 
und Arbeitsverhältnisse sind dauerhaft zu sichern.  
Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Än-
derung der Beurteilungsgrundlagen ihre Gültigkeit. Das Ergebnis 
der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 
Satz 4 BauGB mitzuteilen.  
 
Redaktioneller Hinweis: In der Planzeichnung fehlt die Signatur für 
das SO EZH. 

 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  Das finale 
Schallgutachten wurde Anfang 2024 fertig-
gestellt. In diesem sind alle Ergebnisse detail-
reicher dargelegt zudem beinhaltet es die 
geforderten Szenarien und Zweckmäßigkei-
ten aller Maßnahmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Signatur wird 
eingearbeitet.  

 
Einarbeitung in die Be-
gründung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung Signatur  in 
der Planzeichnung . 
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08 Landesamt für Umwelt, Abt. Wasserwirt-
schaft  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU Brandenburg gemäß 
BbgWG § 126 Abs. 3, Satz 3 betreffend werden folgende Hinweise 
gegeben:  
Das Referat W13 (Wasserwirtschaft in Genehmigungsverfahren) 
hat im Rahmen der Behördenbeteiligung zu genanntem Bebau-
ungsplan zuletzt innerhalb der Gesamtstellungnahme des LfU vom  
27.01.2022 eine Stellungnahme abgegeben. Da es bis zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt keine neuen Erkenntnisse zu dem Vorhaben 
gibt, behalten die in der Stellungnahme getroffenen Aussagen 
weiterhin ihre Gültigkeit.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Keine Abwägung erforderlich.  

Keine.  

 

09 untere Naturschutzbehörde  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 2. Seitens der uNB sind folgende Hinweise im Zuge der Aufstellung 
des Bebauungsplans zu beachten:  
Gegen die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes VBP-22-���������Å�+�H�G�Z�L�J�V���(�L�Q�N�D�X�I�V�S�D�U�N���L�Q��Neuberesinchen Frankfurt 
���2�G�H�U���´���L�P���E�H�V�F�K�O�H�X�Q�L�J�W�H�Q���9�H�U�I�D�K�U�H�Q���Q�D�F�K���†�������D���%�D�X�*�%���E�H�V�W�H�K�H�Q��
seitens der unteren Naturschutzbehörde keine grundsätzlichen Be-
denken.  
Zu der Begründung gibt es folgende Anmerkungen:  
- Unter Pkt. 6.4.2 ist der Text anzupassen: Im Bebauungsplan wer-

den bestehende Bäume zum Erhalt festgesetzt. Die Festset-
zung dient zum einen zum Ausgleich der zu fällenden Bäume 
und zum anderen zu der Aufwertung  des Stadtbildes sowie zur 
Erhaltung einer menschenwürdigen Umwelt.  
Erklärung:  Einen bestehenden Baum zu erhalten ist sinnvoll, 
aber kann nicht als Ausgleich von zu fällenden Bäumen ange-
rechnet werden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Die Formu-
lierung wird angepasst, um eine irreführende 
Begründung zu verhindern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Umformulierung in der 
Begründung.  
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09 untere Naturschutzbehörde  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

- Die Hinweise zum Artenschutz (S. 31 und Pkt. 7, S. 32) sind zu 
überarbeiten:  

o Das zu verwendende Pflanzmaterial ist konkreter zu formulie-
ren mit Festsetzungen der genauen Pflanzenarten z.B. in Form 
einer Pflanzliste.  
 

o Brutzeitenregelung ist in Bauzeitenregelung umzubenennen.  
 
Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde ist die Pflanzqualität für 
Ersatzbäume aus der Baumschutzverordnung Frankfurt (Oder) aus-
reichend (3xv, 16 -18 StU). 

 
Im Oktober / November 2022 gab es bereits Abstimmungen zu den 
artenschutzrechtlichen Untersuchungen. Seitens der unteren Na-
turschutzbehörde wurde darauf hingewiesen, dass unmittelbar vor 
dem Abriss des ehemaligen Baby -Fachmarktes das Gebäude er-
neut von ein er fachkundigen Person auf das Vorhandensein von 
Fledermäusen zu kontrollieren ist und hinsichtlich der Auslösung 
von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG bewerten zu 
lassen. Dazu liegt der unteren Naturschutzbehörde eine Bestäti-
gung per Mail von H errn Gruhne vom 07.11.2022 vor.  
Diese Maßnahme zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbeständen ist in die Begründung mit aufzunehmen.  
 
3. Gesetzliche Grundlagen  

-Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 ge-
ändert worden ist  
-Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutz-
gesetz (Branden -burgisches Naturschutzausführungsgesetz - 
BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 
(GVBl.I/20, [Nr . 28])  

 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt . 
Entsprechend der BaumSchVO  der Stadt 
wurde eine Pflanzliste in direkter Abstim-
mung mit der uNb erstellt.  
Der Stellungnahme wird gefolgt . Es erfolgte 
eine Umbenennung . 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt . Die Maß-
nahme wurde in die Begründung aufge-
nommen.  

 
 
Pflanzliste in Planzeich-
nung und Begründung.  
 
 
Umbenennung in der Be-
gründung  Kapitel 7.1.2  
 
 
 
 
Ergänzung Begründung  
in Kapitel 7.1.1  
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09 untere Naturschutzbehörde  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

-Baumschutzverordnung Frankfurt (Oder) (BaumSchVOFF), Amts-
blatt 20, Nr.10, vom 02.12.2009  

 

10 Landkreis Oder -Spree  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 wir bedanken uns für die Beteiligung am Planverfahren.  
Der o. g. Planung stehen keine durch den Landkreis Oder -Spree zu 
vertretenden Belange  entgegen.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Keine Abwägung erforderlich.  

Keine.  

 

11 Gesundheitsamt  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Dem Gesundheitsamt lagen folgende Unterlagen vor:  
- Übersichtsplan vom 24. 07.2023  
- Planentwurf vom 04.03.2022  
- Vorhaben - und Erschließungsplan vom Juni 2023  
- Begründung zum Planentwurf vom August 2023  

Grundsätzlich ergeben sich aus Sicht des Gesundheitsamtes keine 
Belange, die der Umsetzung der Planung entgegenstehen.  
Auf nachfolgende Punkte wird hingewiesen:  

1. In der Begründung wird auf den zu erwartenden erhöhten flie-
ßenden Verkehr auf der Konrad -Wachsmann -Straße Bezug 
genommen. Mit der Erstellung von 142 zusätzlichen Parkplät-
zen im Außenbereich und somit einer Gesamtstellplatzzahl 
von 396 ist von einer erhebli chen Mehrbelastung im Plange-
biet auszugehen. Vorgeschlagen wird eine Reduzierung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Konrad -Wachs-
mann -Straße, insbesondere um die Vorgaben des Immissions-
schutzes für den vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes BP -
22-001 einzuhalten. Eine Aufnahme der Maßnahme in der 
Festsetzung wird unterstützt.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Die Reduzierung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit ist bereits als Maßnahme zur 
Reduzierung der Verkehrsgeräusche durch 
den betriebsbedingten Mehrverkehr be-
rücksichtigt.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keine.  
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11 Gesundheitsamt  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

2. Im Rahmen der Neuanpflanzung von Bäumen und Sträuchern 
ist aus umwelthygienischer Sicht auf windbestäubende 
Bäume, die allergische  Rhinitis hervorrufen können, wie Hasel, 
Birken, Erlen, Eschen, zu verzichten.  

 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Entsprechend der BaumSchVO der 
Stadt wurde eine Pflanzliste in direkter Ab-
stimmung mit der uNb erstellt. Einige Bäume 
(Hasel, Birke, Erle, Pappel und Esche) wurden 
nicht verwendet, jedoch können eine Viel-
zahl an Bäumen und Gräsern allergische Re-
aktionen her vorrufe, sodass nicht alle Kom-
ponenten berücksichtigt werden konnten.  

Einarbeiten Pflanzliste 
Plan und Begründung . 

 

12 Handelsverband Berlin -Brandenburg  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Rein vorsorglich weisen wir darauf hin, dass der HBB im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung am Vorentwurf mit Stand 07.05.2021 eine 
Stellungnahme im Schreiben vom 10.01.2022 abgegeben hat.  
Ziel des VBP ist es weiterhin, die planungsrechtlichen Grundlagen 
für die Sicherung der Versorgung des Wohngebietes Neuberesin-
chen und angrenzender Stadtbereiche u.a. mit Waren und Dienst-
leistungen mittels Revitalisierung des bestehenden Einkaufszent-
rums zu schaffen und eine qualitative Aufwertung für Ankermieter 
zu ermöglichen.  
Der Handelsverband Berlin Brandenburg e.V. hat zusätzlich das 
Angebot der öffentlichen Informationsveranstaltung am 
09.11.2023 im HEP angenommen, um das Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger als Kunden und Nutzer der Handelseinrichtungen 
zur beabsichtigten Planung wahrzunehmen und die vom Verband 
bereits gegebenen Hinweise abzugleichen.  
Im Ergebnis dessen konnten viele Übereinstimmungen mit der Stel-
lungnahme des HBB im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung fest-
gestellt werden, was die Themen Verkehr, Stellflächen MIV, E - Mo-
bilität, Umwelt/ Klimaschutz, ÖPNV, Stadtplatz und Wohnungsbau-
potent ialflächen sowie attraktiver Außenbereich einschl. Gebäu-
dekubatur betraf.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Keine Abwägung erforderlich.  

Keine.  
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12 Handelsverband Berlin -Brandenburg  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

Beschränkt auf den fachlichen und sachlichen Aufgabenbereich 
des HBB ergeben sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weite-
ren Hinweise.  
Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Vorhabenträger die Revitali-
sierung des HEP beabsichtigt, um den Kunden und Mietern mit ei-
nem neuen Flächenkonzept eine attraktive Handels - und Dienst-
leistungsimmobilie bieten zu können.  
Wir bitten Sie, den HBB über das Beteiligungsergebnis zu informie-
ren.  

 

13 Landesbetrieb Straßenwesen  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Aus der Sicht der Straßenbauverwaltung nehme ich wie folgt Stel-
lung:  
1. Das beplante Gebiet befindet sich östlich der Bundesstraße 87 
im Abschnitt 005 an zwei kommunalen Straßen im Hoheitsgebiet 
der Stadt Frankfurt (Oder).  
Für die kommunalen Straßen verwaltet die Stadt Frankfurt (Oder) 
die Straßenbaulast.  
2. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Johann -Eichhorn -
Straße und die Birkenallee, die beides kommunale Straßen sind.  
3. Belange der Straßenbauverwaltung werden nicht betroffen.  
Dem Bebauungsplan stimme ich grundsätzlich zu.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Keine Abwägung erforderlich.  

Keine.  
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14 Straßenverkehrsbehörde  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Bemerkungen  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
die am 18.10.2023 per E -Mail übersandten Unterlagen zum Vorha-
ben VBP -22-002 "Hedwigs Einkaufspark in Neuberesinchen Frank-
�I�X�U�W�����2�G�H�U���´���P�L�W���6�W�D�Q�G���Y�R�P�������������������������Z�X�U�G�H�Q���G�X�U�F�K���G�L�H���6�W�U�D�‰�H�Q��
verkehrsbehörde verkehrsrechtlich geprüft.  
Gegen die Aufstellung des VBP -22-002 bestehen aus straßenver-
kehrsrechtlicher Sicht keine Bedenken. Wir möchten jedoch auf 
folgende Punkte hinweisen:  
- in der Begründung wird unter Pkt. 6.2.2 "Für das HEP:" auf den Park-
platz PP2 verwiesen. Dieser ist jedoch weder in der Anlage 2 noch 
in der Anlage 4 bezeichnet.  
 
 
- zur besseren Zuordnung/Auffindung sollte die neue Straße ab 
der Konrad -Wachsmann -Straße einen Straßennamen erhalten.  
 
 
- zu Anlage 5 "Abwägung frühe Beteiligung", lfd. Nr. 7: entgegen 
der Auffassung aus der Abwägung zur Sondernutzungssatzung, 
kann diese nicht unverändert bestehen bleiben. Die Sondernut-
zungssatzung gilt gemäß § 1 für alle dem öffentlichen Verkehr ge-
widmeten  Straßen. Mit Übernahme der jetzigen Platzfläche durch 
einen privaten Eigentümer gilt dort nicht mehr die Sondernut-
zungssatzung. Auch wenn der Eigentümer mobilen Handel zu-
lässt, liegt die Genehmigungshoheit bei ihm.  
Vor Inbetriebnahme ist der Straßenverkehrsbehörde rechtzeitig  
ein Verkehrszeichenplan zur Genehmigung vorzulegen.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  Die jeweili-
gen Anlagen w urden angepasst, sodass in 
allen Beiplänen und Anhängen eine einheit-
liche Darstellung erfolgt.   
 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  Die neue 
Straße erhält in den Plandokumenten den 
�1�D�P�H�Q���Å�3�O�D�Q�V�W�U�D�‰�H�����´���� 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Wie den Anlagen entnommen werden 
kann, können die Flächen des Parkplatzes 
auch weiterhin als Flächen für den mobile n 
Handel  genutzt werden . Eine entspre-
chende Genehmigung wird beantragt.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angleichen Plandoku-
mente . 
 
 
Ergänzung Straßenname.  
 
 
Keine . 
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15 Amt 66 Grünanlagen und Stadtservice 
und Gewässerbenutzung/Stadttechnik  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Abteilung Grünanlagen und Stadtservice  
Folgende fehlende Angaben bzw. Widersprüchen wurden beim 
Entwurfsplan VBP -22-002 einschl. Anlagen 2 und 3 sowie der Be-
gründung festgestellt:  
VEP: Der geplante geschwungene Wegeführungsabschnitt ab 
Übergang Birkenallee bis Einfahrt Konrad -Wachsmann - Str. verläuft 
zu dicht an der Zufahrtsstr. entlang. Deshalb ist die bestehende 
Wegeführung zu belassen.  
Bäume  
Die Baumschutzverordnung wurde im Teil B Hinweise nicht er-
wähnt.  
 
 
Es besteht ein Widerspruch zum VEP, da dort die komplette Ent-
sieglung der Stellplatzfläche dargestellt ist und nicht nur der südl. 
Teil des Flurstücks 56.  Damit könnte es zu noch mehr Baumfällun-
gen und nicht mehr zu den im VEP dort vorgesehenen Baum-
neupfl anzungen kommen.  
Ebenfalls sind die Bäume (ca. 56 St Fällungen und ca. 85 St, 3xv. 
20-22 StU) im Teil B Textlichen Festlegungen zu erwähnen.  
 
 
Bei der Planzeichenerklärung beim Symbol zu pflanzende Bäume 
müsste noch ein Hinweis auf die Textlichen Festlegungen erfolgen. 
(Da der genaue Standort für die zu pflanzenden Bäume nicht fest-
gelegt und im B -Plan nicht dargestellt ist.)  
 
Private Grünflächen und Wegeführung  
Es ist farblich darzustellen, falls Grünflächen einschl. Wege im kom-
munalen Eigentum verbleiben. Die Abteilung wurde informiert, 
dass (u.a. wegen zahlreicher Leitungen) einige Flächen nicht ver-
kauft werden sollen. (Falls diese Flächen an der Birkenallee un d J- 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  Es erfolgt 
eine Anpassung der g eschwungene n Weg-
führung  im VEP. 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  Die Baum-
SchVo der Stadt Frankfurt wird in Teil B �² Hin-
weise eingearbeitet.  
 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  Im B-Plan 
erfolgt eine Darstellung wie im VEP, um Miss-
verständnissen vorzubeugen. Diese Fläche 
wird begrünt.  
 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  Die Festset-
zung wurde überarbeitet.  
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Die zu pflanzenden Bäume sind im B -
Plan lagegenau dargestellt. Ein Verweis auf 
die textliche Festsetzung muss nicht erfolgen.  
 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  Es erfolgte  
in Absprache mit der Stadt und dem Vorha-
bensträger eine Abstimmung über die Auf-
teilung privater und öffentlicher Grünflä-
chen. Diese w urden dann im B -Plan 

 
 
 
 
Planzeichnung  
 
 
 
 
Einfügen BaumSchVo FF 
in Planzeichung Teil B 
Hinweise.  
 
Anpassung B -Planung an 
Darstellungen aus VEP.  
 
 
 
Ergänzung der t extliche n 
Festsetzungen  Bäume.  
 
 
Keine.  
 
 
 
 
Unterscheidung öffentli-
cher und privater Flä-
chen in Teil A - Planzeich-
nung.  
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15 Amt 66 Grünanlagen und Stadtservice 
und Gewässerbenutzung/Stadttechnik  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

Eichorn -Straße doch veräußert werden, ist ein Gehrecht für die Öf-
fentlichkeit sowie die Leitungsrechte festzusetzen.).  
 
 
Es fehlen detaillierte Angaben, auf welchen Flächen Bäume, 
Sträucher und sonstige Bepflanzungen festgesetzt werden lt. 
BauGB, § 9 Abs. 1, Nr. 25a., s. auch Begründung, Text unter Punkt 
6.4.1. 
Begründung, Seite 28, Punkt 6.2.4. letzter Satz:  Um die unter 6.2.1 
���Q�L�F�K�W�����������������J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q���:�H�J�H�Y�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J�H�Q�« 
Begründung, Seite 30, 2. Absatz: (s. Kapitel 7.2 statt 7.6)  
Die nicht bemaßten Gehölzstreifen um den großen Parkplatz müs-
sen mindestens 1,50 m breit sein, um ausreichend hohe und breite 
Gehölze pflanzen zu können.  
VEP: Der geplante geschwungene Wegführungsabschnitt von L2 
ab Übergang Birkenallee bis zur geplanten Zufahrtsstr. ist zu begra-
digen und würde dann neu zwischen den zwei geplanten Baum-
reihen verlaufen.  
Kinderspielplatz  
Der Spielplatz soll privat sein �² aber eine öffentliche Nutzbarkeit er-
möglichen (ohne öffentliche Widmung - keine Kosten für die 
Stadt!).  
Er ist attraktiv mit verschiedenen Spielmöglichkeiten für Klein - und 
Schulkinder, möglichst generationsübergreifend zu gestalten und 
muss auch für Kinder mit Behinderung nutzbar sein. Weiterhin sind 
Bänke einzuplanen.  
 
 
 
Bereich Gewässerbenutzung/Stadttechnik  
Nach Rücksprache mit der FWA mbH ist zu beachten, dass eine 
Regenwassereinleitung über den bisherigen Umfang hinaus nicht 

entsprechend dargestellt. Gehrechte wer-
den  entsprechend der Planung festgesetzt.  
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Durch die lagegenaue Darstellung der 
zu pflanzenden/erhaltenden und bestehen-
den Bäumen erfolgt keine zusätzliche Um-
randung von Flächen mit Pflanzungen.  
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und in der Aus-
führung beachtet.  
 
Der Verlauf ist so mit allen Planungsbeteilig-
ten abgestimmt und wird in der Umsetzung 
auch so weiterverfolgt.  
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen  
und in der Ausführung beachtet.  Die Details 
wurden  mit allen Planungsbeteiligten abge-
stimmt und w erden  in der Umsetzung auch 
so weiterverfolgt.  Der Spielplatz befindet sich 
in privater Hand und wird auch von dieser 
bewirtschaftet und unterhalten.  Es werden 
auch Kinder mit Behinderungen bei der Pla-
nung berücksichtigt.  Bänke rund um Spiel-
platz  sind bereits vorhanden.  
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen  
Es ist keine Regenwassereinleitung über den 
vertraglich bereits festgelegten bisherigen 

 
 
 
 
Keine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine . 
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15 Amt 66 Grünanlagen und Stadtservice 
und Gewässerbenutzung/Stadttechnik  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

möglich ist. Bestandsflächen können weiterhin einleiten, für neue 
Flächen ist eine Versickerung vor Ort zu realisieren.  
 
Bereich Straßenbeleuchtung  
Die Stellungnahme des Bereiches Straßenbeleuchtung wird auf 
Grund Krankheit nachgereicht und ist unbedingt zu berücksichti-
gen.  

Umfang geplant. Sollte dies erfolgen, wird 
dieser Hinweis befolgt.  
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen  
Siehe hierzu Stellungnahme Nr. 25  

 
 
 
 
Keine.  
 
 

 

16 Landesamt für Bauen und Verkehr  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Gegen die vorliegende Planung bestehen im Hinblick auf die zum  
Zuständigkeitsbereich des Landesamtes für Bauen und Verkehr ge-
hörenden Verkehrsbereiche Eisenbahn/Schienenpersonennah-
verkehr, Binnenschifffahrt, übriger ÖPNV und Luftfahrt keine Be-
denken. Schiffbare Landesgewässer werden nicht berührt.  
�,�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �G�H�U�� �6�W�U�D�‰�H�Q�Y�H�U�N�H�K�U�V�I�O�l�F�K�H�� �Å�%�L�U�N�H�Q�D�O�O�H�H�´�� �E�H�I�L�Q�G�H�Q�� �V�L�F�K��
Schienen der örtlichen Straßenbahn. Die Verordnung über den 
Bau und Betrieb der Straßenbahnen (Straßenbahn -Bau- und Be-
triebsordnung - BOStrab) ist zu beachten. Anlagen der Straßen-
bahn unterlie gen dem Fachplanungsrecht.  
Durch die verkehrsplanerische Stellungnahme bleibt die aufgrund 
anderer Vorschriften bestehende Verpflichtung zum Einholen von 
Genehmigungen, Bewilligungen oder Zustimmungen unberührt.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Hinweise werden beachtet.  

Keine.  

 

17 Amt Lebus, Gemeinde Treplin  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Es sind, nach Prüfung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Un-
terlagen zum o.g. Aufstellungsverfahren, keine unmittelbaren Aus-
wirkungen auf die städtebauliche Ordnung und Entwicklung für 
die Gemeinde Treplin zu erkennen. Aus diesem Grund gibt es dies-
bezüglich keine Einwendungen oder Hinweise.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Keine Abwägung erforderlich.  

Keine.  
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18 Amt Lebus, Stadt Lebus  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Es sind, nach Prüfung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Un-
terlagen zum o.g. Aufstellungsverfahren, keine unmittelbaren Aus-
wirkungen auf die städtebauliche Ordnung und Entwicklung für 
die Stadt Lebus zu erkennen. Aus diesem Grund gibt es diesbezüg-
lich keine Einwendungen oder Hinweise.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Keine Abwägung erforderlich.  

Keine.  

 

19 Industrie - und Handelskammer  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 ( x ) Keine Einwände  Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Keine Abwägung erforderlich.  

Keine.  

 

20 Amt Schlaubetal  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 (x) keine Äußerung  Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Keine Abwägung erforderlich.  

Keine.  

 

21 untere Wasserbehörde (uWB)  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Mit Bezug auf die Beteiligung der städtischen Ämter und Einrich-
tungen am Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes VBP -22-���������Å�+�H�G�Z�L�J�V���(�L�Q�N�D�X�I�V���3�D�U�N���L�Q���1�H�X�E�H�U�H�V�L�Q��
�F�K�H�Q�� �)�U�D�Q�N�I�X�U�W�� ���2�G�H�U���´�� �L�P�� �E�H�V�F�K�O�H�X�Q�L�J�W�H�Q�� �9�H�U�I�D�K�U�H�Q�� �J�H�P���� �†�� �����D��
BauGB hat die untere Wasserbehörde (uWB) den Planentwurf 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Keine Abwägung erforderlich.  

Keine.  
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21 untere Wasserbehörde (uWB)  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

geprüft und festgestellt, dass dem vorgelegten Entwurf des VBP -
22-���������Å�+�H�G�Z�L�J�V���(�L�Q�N�D�X�I�V���3�D�U�N���L�Q���1�H�X�E�H�U�H�V�L�Q�F�K�H�Q���)�U�D�Q�N�I�X�U�W�����2�G�H�U���´��
keine wasserrechtlichen Belange entgegenstehen.  
 

 

22 Landes büro  anerkannter Naturschutzver-
bände  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Die Verbände bedanken sich für die erneute Beteiligung an o.g. 
Vorhaben und verweisen auf unsere Stellungnahme vom 
07.02.2022, die weiterhin volle Gültigkeit behält (s. Anlage).  
Ergänzend führen wir aus:  
Grundsätzlich wird das Vorhaben in der jetzigen Form abgelehnt . 
Begründung:  
Das gesamte Vorhaben resultiert nur auf der Grundlage, ein Ein-
kaufsmarkt (EDEKA) möchte von der oberen Etage in die untere 
Etage ziehen und mehr, sowie großzügige Parkplätze anbieten.  
Die jetzigen Parkplätze sind jedoch völlig ausreichend und zu kei-
ner Zeit voll belegt. Laut der Planung werden an drei Seiten rund 
um den Einkaufsmarkt Parkplätze bis vor die Eingangstüren ange-
legt.  Dabei gehen folgerichtig Freiflächen, die für die Benutzung 
als Stadtteilzentrum zur Verfügung standen, verloren.  Sämtliche Zu-
wegungen sind auf das Verkehrsmittel Auto ausgelegt. Gehwege 
werden von Straßen gequert, neue Straßen gebaut und zusätzli-
che Flächen versiegelt.  Die ursprüngliche Absicht ein Stadtteilzen t-
rum zu entwickeln geht somit völlig verloren . 
Es soll eine weitere Erweiterung des Discounters geben, wodurch 
weitere Flächen baulich in Anspruch genommen werden.  
Somit bleibt für eine mögliche Entwicklung eines Stadtteilzentrums 
kein Raum �² es handelt sich dann nur noch um ein Einkaufszentrum 
auf der Wiese, welches bevorzugt mit dem Auto erreichbar ist.  
 
 

 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Lt. Zentren - und Einzelhandelskonzept sind 
C-Zentren und auch Verbrauchermärkte 
Ziele, welche autokundenorientiert sind .  
Die Parkplätze sind als ein modulares, über 
die Folgezeit durchaus flexibles und anpas-
sungsfähiges System  anzusehen . Sollte sich 
das Mobilitätsverhalten beim Einkaufen weg 
vom Auto entwickeln , wird dies em  auch in 
Zukunft vom Eigentümer Rechnung getra-
gen werden.  
Durch zusätzliche Maßnahmen zur Verkehrs-
beruhigung wird die Sicherheit aller anderen 
Verkehrsteilnehmer berücksichtigt.  
Der Versiegelungsgrad im Untersuchungsge-
biet wird sich nur in geringem Maß von 67,6% 
auf 7 0,7% erhöhen . Hier sind auch teils versie-
gelte Flächen als vollversiegelt angenom-
men worden.    

 
 
 
 
Keine.  
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22 Landes büro  anerkannter Naturschutzver-
bände  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 
 
 
 
 
Der ehemalige Babyfachmarkt soll abgerissen werden. Dieser ist 
auf Gebäudebrüter ornithologisch und auf Fledermäuse zu unter-
suchen (insb. Wochenstuben).  
 
 
Zur Vorlage selbst und den daraus folgenden Forderungen:  
Zu VBP-22-002 Beschlußblatt  
1. Veranlassung:  
�Å�,�Q�� �G�L�H�V�H�� �Q�H�X�H��Erschließungsanlage sollen die vorhandenen Fuß - 
�X�Q�G���5�D�G�Z�H�J�H���H�L�Q�J�H�E�X�Q�G�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�´�� 
Diese Formulierung ist unklar/unkorrekt, denn derzeit gibt es in den 
bestehenden Parkflächen weder Geh - noch Radwege. Die Fuß-
gänger bewegen sich ungeschützt auf bzw. queren die Fahrbah-
nen.  
Aus diesem Grund ist insbesondere die Verkehrsplanung für Fuß-
gänger und Radfahrer in die Planung zu integrieren. In den an-
grenzenden Flächen der Stadt gibt es viele Flächen, die für eine 
Neubebauung prädestiniert sind und den Bedarf an Geh - und 
Radwegen zu mindest zukünftig begründen.  
 
2. Begründung:  
�Å�8�P�� �G�L�H�� �/�H�E�H�Q�V�T�X�D�O�L�W�l�W�� �L�P�� �6�W�D�G�W�W�H�L�O�� �1�H�X�E�H�U�H�V�L�Q�F�K�H�Q�� �]�X�� �H�U�K�D�O�W�H�Q��
�X�Q�G���]�X���V�L�F�K�H�U�Q�����L�V�W���H�V���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�������´ 
Dieses Ansinnen geht durch die vorliegende Planung völlig verlo-
ren, da u.a. auch vorhandene gestalterische Elemente beseitigt 
werden.  
 
 

Durch diese Maßnahmen sowie eine Neu-
aufstellung und Modernisierung kann das 
HEP dem Status als Stadtteilzentrum wieder 
gerechter werden.  
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Standort wurde im Rahmen des 
ASB untersucht und wird vor Abriss erneut auf 
Fledermausbestände untersucht.  
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Mit den vorhandenen Fuß - und Rad-
wegen  sind alle befestigten Wege gemeint, 
welche nördlich vom Aurorahügel und west-
lich aus dem Schluchtwegpark an das Plan-
gebiet anschließen.  Eine Überquerung der 
Straße wird durch Zebrastreifen und andere 
verkehrsberuhigende Maßnahmen für alle 
Verkehrsteilnehmer sicher gestaltet.  
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Die vorhandenen gestalterischen Ele-
mente werden aktuell kaum genutzt und als 
solche angesehen. Mit den neuen Planun-
gen werden neue, attraktive und einla-
dende Elemente geschaffen.  
 

 
 
 
 
 
Keine.  
 
 
 
 
Keine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine.  
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22 Landes büro  anerkannter Naturschutzver-
bände  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

Zu 3.1: Auswirkungen auf die Wirtschaft:  
�Å�«Nur mit einen starken und zeitgemäß aufgestelltem Ankermie-
ter kann eine Zugkraft für das gesamte Einkaufszentrum und den 
�6�W�D�G�W�W�H�L�O���1�H�X�E�H�U�H�V�L�Q�F�K�H�Q���J�H�V�F�K�D�I�I�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�´ 
Diese Aussage wird grundsätzlich mitgetragen, wobei wir es aber 
nicht als notwendig und zielführend erachten die eigenen städti-
schen und politischen Entscheidungen/Vorstellungen und Leitli-
nien aufzugeben und den Forderungen des Investors/Anbieters 
nachzuge ben.  
�:�L�U���J�H�K�H�Q���G�D�Y�R�Q���D�X�V�����G�D�V�V���H�V���L�P���Å�(�U�Q�V�W�I�D�O�O�´���D�X�F�K���Q�R�F�K���Z�H�L�W�H�U�H���,�Q��
teressenten für diesen Standort gibt.  
 
 
 
 
Zu 5. Folgen, falls der Beschluss nicht gefasst wird  
�Å�«In der Folge könnte der Investor den Standort aufgeben, was 
für das Gebiet Neuberesinchen strukturell nicht absehbare Folgen 
hätte. Im schlimmsten Fall verblieben eine Bauruine und damit ein 
�V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H�U���0�L�V�V�V�W�D�Q�G���´ 
Durch solche Aussagen darf sich weder Politik noch Verwaltung 
unter Druck setzen lassen, wenn die Planungsabsicht nicht mit vo-
rangegangenen Zielsetzungen/Leitlinien nicht in Übereinstimmung 
zu bringen ist.  
 
Zu 5. VBP-22-002-Begründung  
�=�X�� �������� �Å�'�L�H�� �Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H�Q�� �9�H�U�N�H�K�U�V�V�W�U�X�N�W�X�U�H�Q�� �I�•�U�� �)�X�‰�J�l�Q�J�H�U�� �X�Q�G��
Radfahrer bleiben größtenteils erhalten und werden in die neu ge-
�V�W�D�O�W�H�W�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q���L�Q�W�H�J�U�L�H�U�W�����X�P���G�L�H���:�H�J�H�I�•�K�U�X�Q�J���]�X���Y�H�U�E�H�V�V�H�U�Q���´ 
Wir verweisen nochmals auf den Tatbestand, dass weder Fuß - 
noch Radwege im Bereich der Parkflächen vorhanden sind. Letz-
tere sind erst zu schaffen!  

 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Die städtischen Vorstellungen und Leit-
linien sind im INSEK der Stadt formuliert und 
es erfolgt ein ausdrücklicher Bezug zu die-
sem in der Begründung und auch im Aufstel-
lungsbeschluss. Es handelt sich bei der ge-
genständlichen Planung um einen vorha-
benbezogenen Bebauungsplan (VBP).  
Im Rahmen des VBP trifft die Stadt mit dem 
Investor einen Durchführungsvertrag gemäß 
§ 12 BauGB, in welchem alle vom Investor zu 
erbringenden Maßnahmen geregelt wer-
den.  
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  In dem benannten Auszug aus der Be-
gründung wird der übliche Werdegang ei-
ner Immobilie dargestellt, deren Nutzung 
aufgegeben wird.  
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Die Straßenquerung an der Birkenallee 
befindet sich außerhalb des Plangebiets. Die 
Einrichtung eines Zebrastreifens wird nicht er-
folgen.  
An der Kreuzung Birkenallee/Konrad -Wachs-
mann -Straße kann ein Kreisverkehr aufgrund 

 
Keine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine.  
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22 Landes büro  anerkannter Naturschutzver-
bände  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

Grundsätzlich wären folgende Veränderungen zur Verkehrsfüh-
rung angebracht.  
Die Ersetzung der Ampel zur Überquerung der Birkenall ee durch ei-
nen geschützten Fußgängerüberweg (Zebrastreifen). Dies schafft 
�H�L�Q�H�� �J�H�Z�L�V�V�H�� �Å�*�O�H�L�F�K�E�H�U�H�F�K�W�L�J�X�Q�J�´�� �G�H�U�� �9�H�U�N�H�K�U�V�W�H�L�O�Q�H�K�P�H�U��
(Rotphasen für alle wären abgeschafft und Energie könnte ge-
spart werden).  
An den Kreuzungen Birkenallee/Konrad -Wachsmann Straße sowie 
an der Johann -Eichhorn Straße/Aurorahügel sollten die Ampeln 
ebenfalls (aus den gleichen Gründen, wie bereits ausgeführt) 
durch einen Kreisverkehr ersetzt werden.  
 
Zu 6.4. Pflanz- und Erhaltungsbindung:  
Die geringe Anzahl von Neupflanzungen (85 Ersatzpflanzungen bei 
56 Fällungen) sind zu gering, um eine ausreichende Kompensation 
zu gewährleisten. Hierbei sollte beachtet werden, daß der beste-
hende Baumbestand bereits 30 Jahre alt ist und Ersatzpflanzungen 
deutlich jünger sind.  
 
Zu 7 Potentialanalyse Artenschutz:  
Es ist nicht nur eine Robinie auf Fledermäuse usw. zu untersuchen -
sämtliche zu fällende Bäume sind auf Nist -, Brut- und Lebensstätten 
zu untersuchen (nicht nur Sommerquartiere spielen hier eine Rolle).  
Wir bitten um Prüfung und Berücksichtigung unserer Hinweise und 
Bedenken einschließlich einer weiteren Beteiligung am laufenden 
Verfahren und der Kenntnisgabe des Abwägungsergebnisses.  

der bestehenden Tramgleise nicht einge-
richtet werden.  
Dies trifft auch auf die beiden weiter ge-
nannten Kreuzungen zu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Die Neupflanzungen erfolgen im Rah-
men der BaumSchVo.  Es erfolgen nun 112 
Neupflanzungen.  
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Bei einer Kartierung wurde der Baum-
bestand erfasst und untersucht. Hierbei 
wurde festgestellt, dass nur neun Bäume 
ohne augenscheinliche Schäden vorhan-
den sind.  
Im Rahmen der Ortsbegehung wurden be-
reits alle Bäume auf potenzielle Nist-, Brut- 
und Lebensstätten  untersucht.  
Eine erneute Untersuchung ist nicht nötig.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine.  
 
 
 
 
 
Keine.  
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23 Gemeinsame Landesplanung  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Beurteilung der angezeigten Planungsabsicht:  
 Ziele der Raumordnung stehen nicht entgegen  
 Planungsabsicht steht im Widerspruch zu Zielen der Raum-

ordnung  
X  Anpassung an Ziele der Raumordnung nur unter u.g.           
 Voraussetzungen möglich  
 Anrechnung auf Eigenentwicklungsoption (EEO) oder 
 Wachstumsreserve (WR) in ha  
Erläuterungen:  
Die Stadt Frankfurt (O.) ist ein Oberzentrums im weiteren Metropo-
lenraum (Ziel 1.1. LEP HR). In den Oberzentren sind die hochwerti-
gen Funktionen der Daseinsvorsorge mit überregionaler Bedeu-
tung räumlich zu konzentrieren. Dazu sind Waren - und Dienstleis-
tung sangebote des spezialisierten höheren Bedarfs zu sichern und 
zu qualifizieren (Ziel 3.5 LEP HR). 
Der überwiegende Teil des Geltungsbereichs des VBP -22-002 wird 
im Einzelhandels - und Zentrenkonzept (EHK) der Stadt Frankfurt (O.) 
als Zentraler Versorgungsbereich definiert. Das HEP selbst ist dem 
EHK nach ein C -Centrum, welches als Grundversorgungszentru m 
ein städtebaulich integriertes Zentrum mit stadtteilbezogener Ver-
sorgungsfunktion bildet.  
Die Revitalisierung des HEP soll künftig den Standort als Grundver-
sorgungszentrum nachhaltig sichern. Es ist vorgesehen, dies nicht 
durch die Ausweitung der Verkaufsflächen, sondern primär durch 
die Verlegung der Verkaufsflächen des Ankermieters EDEKA in das 
Erdgeschoss und sekundär durch Umgestaltung und Erweite rung 
des Parkplatzangebots sowie der Neuaufteilung und -gestaltung 
der Verkaufsflächen zu erreichen.  
Im inzwischen weiter konkretisierten VBP -Entwurf werden nunmehr 
konkret ein Kerngebiet (für den Bereich des HEP) und ein Sonstiges 
Sondergebiet Einzelhandel (für den Bereich des ebenfalls bereits 
bestehenden Lebensmitteldiscounters) festgesetzt. Aus den Fe st-
setzungen im B -Plan-Entwurf und aus der Begründung sind keine 
bzw. widersprüchliche Angaben zur 

 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Gemäß Arbeitshilfe Bebauungsplanung des 
Ministeriums für Infrastruktur und Landespla-
nung des Landes Brandenburg ist in Kernge-
bieten eine Festsetzung von allgemeinen 
Verkaufsflächen -Obergrenzen unzulässig. Es 
wird stattdessen eine Regelung im Rahmen 
des stä dtebaulichen Vertrags erfolgen. In-
nerhalb diesem werden hierzu detailliertere 
Aufstellungen erfolgen, welche im Rahmen 
der Bauleitplanung nicht durchsetzbar sind.  

 
 
 
 
Keine.  



Seite 29 von 41 
 

23 Gemeinsame Landesplanung  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

Verkaufsflächendimensionierung (rd. 10.600 m² Mietfläche vs. 
4.000 m² Vkfl. Verbrauchermarkt) und Sortimentsgliederung zu ent-
nehmen. In Hinblick auf die funktionale Einordnung in das städti-
sche und regionale Zentrengefüge und zur Beurteilung hinsichtlich 
des Beeinträchtigungverbotes Z 2.7 LEP HR ist eine rahmenset-
zende Festsetzung von Gesamtverkaufsfläche und darunter insbe-
sondere der sonstigen -zentrenrelevanten Verkaufsfläche erforder-
lich.  
 
Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen wird festgestellt, dass 
der VBP-22-���������Å�+�H�G�Z�L�J�V���(�L�Q�N�D�X�I�V���3�D�U�N���L�Q���1�H�X�E�H�U�H�V�L�Q�F�K�H�Q���)�U�D�Q�N��
�I�X�U�W�� ���2�G�H�U���´�� �D�Q�� �G�L�H�� �=�L�H�O�H�� �G�H�U�� �5�D�X�P�R�U�G�Q�X�Q�J�� �D�Q�J�H�S�D�V�V�W�� �L�V�W���� �V�R�Z�H�L�W��
eine rahmensetzende Festsetzung der Gesamtverkaufsfläche und 
darunter insbesondere der sonstigen -zentrenrelevanten Verkaufs-
fläche erfolgt.  
Da der im VBP festgesetzte Bereich des Sonstigen Sondergebietes 
Einzelhandel (Areal des bestehenden Lebensmitteldiscounters) 
derzeit nicht zum Zentralen Versorgungsbereich gehört, regen wir 
die Prüfung der möglichen Erweiterung/Einbeziehung in den hier 
ber eits bestehenden Zentralen Versorgungsbereich an.  

 

24 Stadtverkehrsgesellschaft mbH  
Frankfurt (Oder)  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Der sich in unserer Rechtsträgerschaft befindliche Leitungsbestand 
wurde eingetragen.  
Wir weisen darauf hin, dass bei einer Bebauung im unmittelbaren 
Nahbereich der Straßenbahntrasse, die Festlegungen der Straßen-
bahn -, Bau- und Betriebsordnung sowie die DIN VDE 0115, Bahnen - 
Allgemeine Bau - und Schutzbestimmungen, einzuhalten sind.  
Außerdem verweisen wir auf die DIN 1998, Unterbringung von Lei-
tungen und Anlagen in öffentlichen Flächen, deren Richtlinien zu 
berücksichtigen sind.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Keine Abwägung erforderlich.  Die Festle-
gungen und Richtlinien werden beachtet.  
 
 
 
 
 

Keine.  
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Frankfurt (Oder)  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

Im Bereich unserer Kabeltrasse ist Hands c hachtung erforderlich.  
Wir bitten Sie, uns 3 Wochen vor Baubeginn Ihren Bauauftrag an-
zuzeigen, um innerbetriebliche Abstimmungen treffen zu können.  

Es wird rechtzeitig vor eventuell anfallenden 
Baumaßnahmen Kontakt mit der Stadtver-
kehrsgesellschaft mbH aufgenommen.  

Keine.  

 

 

25 Amt 66 Straßenbeleuchtung  Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Straßenbeleuchtungsanlagen:  
Die vorhandene, bisher öffentliche, Straßenbeleuchtungsanlage 
geht mit Grundstücksverkauf an die Erschließungsträgerin über 
und unterliegt der Entwidmung nach § 13. Die Anlage wird vom 
städtischen Stromnetz der öffentlichen Straßenbeleuchtung ge-
trennt.  
 
Die Kosten aller notwendigen Umbauten und Anpassungen insbe-
sondere im Bereich der Johann -Eichhorn -Straße und Konrad -
Wachsmann -Straße übernimmt die Erschließungsträgerin. Derzeit 
liegt ein Kostenangebot für die Maßnahme der mit der Wartung 
der öffentlichen Straßenbeleuchtung beauftragten Firma Jahn 
�*�P�E�+���	���&�R�����.�*���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�����������������������½���Y�R�U�����'�L�H���6�W�D�G�W���E�H�D�X�I�W�U�D�J�W��
die Firma Jahn GmbH & Co. KG im Namen der Erschließungsträge-
rin mit der Umsetzung der Maßnahme nach der Maßgabe des An-
gebotes.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Eventuell erforderliche Regelungen 
werden im Durchführungsvertrag aufge-
nommen.  
Keine Abwägung erforderlich.  

Keine.  
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26 Person 1 Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Sehr geehrte Damen und Herren,  
ich möchte folgende Hinweise -Einwände zum o.g. Projekt abge-
ben.  
1. Grundsätzlich wird das Vorhaben in der jetzigen Form abge-
lehnt.  
 
Begründung:  
Das gesamte Vorhaben resultiert nur auf einer Grundlage, ein Ein-
kaufsmarkt (EDEKA) möchte von der oberen Etage in die untere 
Etage ziehen und mehr, sowie großzügige Parkplätze anbieten.  
Die jetzigen Parkplätze sind an keinem Tag der Woche vollständig 
ausgelastet.  Laut  der Planung werden an drei Seiten um den Ein-
kaufsmarkt Parkplätze bis vor den Türen angelegt. Dabei gehen 
die Freiflächen die für die Benutzung als Stadtteilzentrum zur Verfü-
gung standen verloren.  
Sämtliche Zuwegungen sind auf das Verkehrsmittel Auto ausge-
legt. Gehwege werden mit Straßen geschnitten.  
Neue Straßen werden gebaut, Flächen versiegelt.  
Das ursprüngliche Ansinnen ein Stadtteilzentrum für dieses Stadt-
�J�H�E�L�H�W���Å�D�Q�]�X�E�L�H�W�H�Q�´���J�H�K�W���Y�|�O�O�L�J���Y�H�U�O�R�U�H�Q���E�]�Z�����Z�L�U�G���D�X�I�J�H�J�H�E�H�Q�� 
Es soll eine weitere Erweiterung eines Discounters geben, weitere 
Flächen werden verbaut.  
Grundsätzlich bleibt von dem Stadtteilzentrum nichts übrig und es 
ist nur noch ein Einkaufszentrum auf der Wiese.  
Es erfolgt eine einseitige Aufwertung auf das Verkehrsmittel Auto.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Lt. Zentren - und Einzelhandelskonzept sind 
C-Zentren und auch Verbrauchermärkte 
Ziele, welche autokundenorientiert sind.  
Die Parkplätze sind als ein modulares, über 
die Folgezeit durchaus flexibles und anpas-
sungsfähiges System  anzusehen und sollte 
sich das Mobilitätsverhalten beim Einkaufen 
weg vom Auto entwickeln wird diesem auch 
in Zukunft vom Eigentümer Rechnung getra-
gen werden.  
Durch zusätzliche Maßnahmen zur Verkehrs-
beruhigung wird die Sicherheit aller anderen 
Verkehrsteilnehmer berücksichtigt.  
Der Versiegelungsgrad im Untersuchungsge-
biet wird sich nur in geringem Maß von 67,6% 
auf 70,7% erhöhen. Hier sind auch teils versie-
gelte Flächen als vollversiegelt angenom-
men worden.     
Durch diese Maßnahmen sowie eine Neu-
aufstellung und Modernisierung kann das 
HEP dem Status als Stadtteilzentrum wieder 
gerechter werden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Keine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine.  
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�������'�H�U���H�K�H�P�D�O�L�J�H���Å�%�D�E�\�I�D�F�K�P�D�U�N�W�´���V�R�O�O���D�E�J�H�U�L�V�V�H�Q��werden. Dieser 
ist auf Gebäudebrüter ornithologisch wie auf Fledermäusen zu un-
tersuchen. Hierbei ist unbedingt auf Wochenstuben (Sommerquar-
tiere) zu untersuchen.  
 
3. Zur Vorlage selbst und den daraus folgenden Forderungen:  
zu VBP-22-002-Beschlussblatt  
 
1. Veranlassung:  
�Å�,�Q�� �G�L�H�V�H�� �Q�H�X�H�� �(�U�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J�V�D�Q�O�D�J�H�� �V�R�O�O�H�Q�� �G�L�H�� �Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H�Q�� �)�X�‰- 
�X�Q�G���5�D�G�Z�H�J�H���H�L�Q�J�H�E�X�Q�G�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�´ 
�'�L�H�V�H���)�R�U�P�X�O�L�H�U�X�Q�J���L�V�W���H�L�J�H�Q�W�O�L�F�K���H�L�Q�H���Å�/�•�J�H�´�����X�Q�N�R�U�U�H�N�W�H���$�X�V�V�D�J�H������
denn jetzt gibt es in den vorhandenen Parkflächen keine Geh - und 
Radwege. Die Fußgänger bewegen sich ungeschützt auf bzw. 
queren die Fahrbahnen. Aus diesem Grund ist eine grundsätzliche 
Planung für die Fußgänger wie Fahrradfahrer zu integrieren.  
In den angrenzenden Flächen des Stadtgebietes gibt es sehr viele 
Flächen die für eine Neubebauung prädestiniert sind und es so 
eventuell zukünftig wieder mehr Fußgänger wie auf auch Fahrrad-
fahrer geben kann. (Dieser Punkt wäre auch eine grundsätzliche 
Aussage, siehe auch 5.VBP -22-002-Begründung Seite 14 zu den ab-
gerissenen Objekten)  
 
zu 2. Begründung:  
�Å�8�P�� �G�L�H�� �/�H�E�H�Q�V�T�X�D�O�L�W�l�W�� �L�P�� �6�W�D�G�W�W�H�L�O�� �1�H�X�E�H�U�H�V�L�Q�F�K�H�Q�� �]�X�� �H�U�K�D�O�W�H�Q��
�X�Q�G���]�X���V�L�F�K�H�U�Q���L�V�W���H�V���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�«�´ 
Dieses Ansinnen geht durch die neue Planung völlig verloren. Vor-
handene gestalterische Elemente werden beseitigt.  
 
 
zu 3.1. Auswirkungen auf die Wirtschaft  
�Å�«�1�X�U���P�L�W���H�L�Q�H�P���V�W�D�U�N�H�Q���X�Q�G���]�H�L�W�J�H�P�l�‰���D�X�I�J�H�V�W�H�O�O�W�H�P���$�Q�N�H�U�P�L�H��
ter kann eine Zugkraft für das gesamte Einkaufszentrum und den 
�6�W�D�G�W�W�H�L�O���1�H�X�E�H�U�H�V�L�Q�F�K�H�Q���J�H�V�F�K�D�I�I�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���´ 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Standort wurde im Rahmen des 
ASB untersucht und wird vor Abriss erneut auf 
Fledermausbestände untersucht.  
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Mit den vorhandenen Fuß - und Rad-
wegen sind alle befestigten Wege gemeint, 
welche nördlich vom Aurorahügel und west-
lich aus dem Schluchtwegpark an das Plan-
gebiet anschließen. Eine Überquerung der 
Straße wird durch Zebrastreifen und andere 
verkehrsberuhigend e Maßnahmen für alle 
Verkehrsteilnehmer sicher gestaltet.  
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Die vorhandenen gestalterischen Ele-
mente werden aktuell kaum genutzt und als 
solche angesehen. Mit den neuen Planun-
gen werden neue, attraktive und einla-
dende Elemente geschaffen.  
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Die städtischen Vorstellungen und Leit-
linien sind im INSEK der Stadt formuliert und 

 
 
 
 
Keine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine.  
 
 
 
 
 
 
Keine.  
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Dies ist grundsätzlich richtig, aber es ist nicht notwendig die eige-
nen (Stadt und Politik) Vorstellungen und Leitlinien aufzugeben 
und sich von einer Firma unter Druck setzen zu lassen.  
Die Verwaltung, wie auch die Politik, sollte in der Lage sein (vor-
nehme Aussage) nein sagen zu können. Geht ein Anbieter, kommt 
ein Anderer.  
 
zu 5. Folgen, falls der Beschluss nicht gefasst wird  
�Å�«�,�Q�� �G�H�U�� �)�R�O�J�H�� �N�|�Q�Q�W�H�� �G�H�U�� �,�Q�Y�H�V�W�R�U�� �G�H�Q�� �6�W�D�Q�G�R�U�W�� �D�X�I�J�H�E�H�Q���� �Z�D�V��
für das Gebiet Neuberesinchen strukturell nicht absehbare Folgen 
hätte. Im schlimmsten Fall verblieben eine Bauruine und damit ein 
�V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H�U���0�L�V�V�V�W�D�Q�G���´ 
Hierzu ist zu wiederholen: Dies ist grundsätzlich richtig, aber es ist 
nicht notwendig die eigenen (Stadt und Politik) Vorstellungen und 
Leitlinien aufzugeben  
 
zu 5.VBP-22-002-Begründung  
zu. 5.2  
�Å�'�L�H���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H�Q���9�H�U�N�H�K�U�V�V�W�U�X�N�W�X�U�H�Q���I�•�U���)�X�‰�J�l�Q�J�H�U���X�Q�G���5�D�G�I�D�K��
rer bleiben größtenteils erhalten und werden in die neu gestalteten 
�)�O�l�F�K�H�Q���L�Q�W�H�J�U�L�H�U�W�����X�P���G�L�H���:�H�J�H�I�•�K�U�X�Q�J���]�X���Y�H�U�E�H�V�V�H�U�Q�´ 
Nochmal, es gibt jetzt im Bereich der Parkplätze keine Geh - oder 
Fahrradwege bzw. gehen außerhalb der Parkflächen durch die 
Schaffung neuer Autozuwegungen verloren. Es kann nichts erhal-
ten bleiben, es sind erst sichere Gehwege innerhalb der Parkraum-
flächen  zu schaffen. Grundsätzlich wären folgende Veränderun-
gen zur Verkehrsführung angebracht.  
�'�L�H���(�U�V�H�W�]�X�Q�J���G�H�U���$�P�S�H�O���]�X�U���h�E�H�U�T�X�H�U�X�Q�J���G�H�U���Å�%�L�U�N�H�Q�D�O�O�H�H�´���G�X�U�F�K��
einen geschützten Fußgängerüberweg (Zebrastreifen). Dies 
�V�F�K�D�I�I�W�� �H�L�Q�H�� �J�H�Z�L�V�V�H�� �Å�*�O�H�L�F�K�E�H�U�H�F�K�W�L�J�X�Q�J�´�� �G�H�U�� �9�H�U�N�H�K�U�V�W�H�L�O�Q�H�K��
mer, Rotphasen für alle ab und spart Energie.  
An den Kreuzungen Birkenallee/ Konrad -Wachsmann Str. so wie an 
der Johann -Eichhorn -Str./ Aurorahügel sollten die Ampeln 

es erfolgt ein ausdrücklicher Bezug zu die-
sem in der Begründung und auch im Aufstel-
lungsbeschluss.  
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  In dem benannten Auszug aus der Be-
gründung wird der übliche Werdegang ei-
ner Immobilie dargestellt, deren Nutzung 
aufgegeben wird.  
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Die Straßenquerung an der Birkenallee 
befindet sich außerhalb des Plangebiets. Die 
Einrichtung eines Zebrastreifens wird nicht er-
folgen.  
An der Kreuzung Birkenallee/Konrad -Wachs-
mann -Straße kann ein Kreisverkehr nicht ein-
gerichtet werden aufgrund der bestehen-
den Tramgleise.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Keine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine.  
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26 Person 1 Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
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ebenfalls, aus den gleichen Gründen wie oben, durch einen Kreis-
verkehr ersetzt werden.  
 
 
zu 6.4. Pflanz- und Erhaltungsbindungen  
Die geringe Anzahl von Neuanpflanzung von ca. 85 Bäumen ge-
genüber 56 Baumfällungen steht in einem zu geringen Verhältnis. 
Hierbei sollte beachtet werden, die vorhandenen Bäume stehen 
seit ca.30 Jahren und Neuanpflanzung werden oftmals mit bedeu-
tend jüngere n Bäumen umgesetzt.  
 
 
 
 
zu 7. Potentialanalyse Artenschutz  
Es ist nicht nur eine Robinie auf Fledermäuse usw. zu untersuchen. 
Sämtlich zu fällende Bäume sind auf Fledermausquartiere zu unter-
suchen und dies nicht nur auf Sommerquartiere.  

 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
Die Neupflanzungen erfolgen im Rahmen 
der BaumSchVo. Es erfolgen nun 112 Baum -
und 13 Strauchneupflanzungen . 
Bei einer Kartierung wurde der Baumbe-
stand erfasst und untersucht. Hierbei wurde 
festgestellt, dass nur neun Bäume ohne au-
genscheinliche Schäden vorhanden sind.  
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Bei einer Kartierung wurde der Baum-
bestand erfasst und untersucht. Hierbei 
wurde festgestellt, dass nur neun Bäume 
ohne augenscheinliche Schäden vorhan-
den sind.  
Im Rahmen der Ortsbegehung wurden be-
reits alle Bäume auf potenzielle Nist-, Brut- 
und Lebensstätten  untersucht.  
Eine erneute Untersuchung ist nicht nötig.  
 

Keine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine  

 

27 Person 2 Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Sehr geehrte Damen und Herren,  
einige Anmerkungen zum obigen Projekt:  
 
- Ich habe noch nie erlebt, dass alle Parkplätze am HEP belegt wa-
ren, auch wenn man an größeren Feiertagen sehr weit hinten par-
ken muss (Haben die Planer Erfassungen durchgeführt?)  

 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Lt. Zentren - und Einzelhandelskonzept 
sind C -Zentren und auch 

 
 
 
Keine.  
 



Seite 35 von 41 
 

27 Person 2 Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbrauchermärkte Ziele, welche autokun-
denorientiert sind. Beides trifft aufs HEP zu 
(vorher und nachher).  
Durch eine Modernisierung und Aktivierung 
aktuell ungenutzter Flächen wird ein mit ei-
nem erhöhtem Besucheraufkommen ge-
rechnet. Diesen soll in einem ausdrücklich 
modulare m, über die Folgezeit durchaus fle-
xible m und anpassungsfähige m System er-
folgen. Sollte sich das Mobilitätsverhalten 
beim Einkaufen weg vom Auto entwickeln 
wird diesem auch in Zukunft vom Eigentümer 
Rechnung getragen werden.  
 

 - Bisher ist der Autoverkehr und die Fußgängerbereiche fast opti-
mal getrennt  
- Durch die komplette Belegung der jetzt freien Fläche mit Park-
plätzen und dann auch noch einer zusätzlichen Straße quer über 
den Platz entsteht eine Gefährdung der Fußgänger  
 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Durch verkehrsberuhigende Maßnah-
men  (Reduktion maximal zulässige Höchst-
geschwindikeit)  wird die Sicherheit aller Ver-
kehrsteilnehmern gewährleistet.  

Keine.  
 

 - Jeder Planer sollte wissen, dass Fußgänger nicht außen ums Ge-
lände laufen, wenn man auch einen kürzeren Weg nehmen kann. 
Daher sollten solche, der Realität wiedersprechende Planungen 
nicht durchgeführt und schon gar nicht genehmigt werden.  
- So sollte man z.B. vom Schluchtweg möglichst direkt zu den Ein-
gängen laufen können.  
 
 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Vom Schluchtwegpark erfolgt eine na-
hezu geradlinige Anbindung an den Zebra-
streifen, welche am neuen Haupteingang 
verortet ist.  
 

Keine.  

 - Wieso werden nicht alle/die meisten behindertengerechten Park-
plätze wettergeschützt im jetzigen unteren Parkdeck direkt um 
den seitlichen Eingang angeordnet?  
 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Um eine  differenzierte  Stellplatzwahl zu 
ermöglichen. Vielen Kunden könnten das 
Parken im Freien als angenehmer empfin-
den.  

Keine.  
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 - Die Parkplätze mit Lademöglichkeit für E -Autos wären aus meiner 
Sicht besser im Bereich des ehemaligen Jugendklubs angeordnet, 
so dass die Anwohner des Aurorahügels perspektivisch die Mög-
lichkeit haben z.B. über Nacht E -Autos zu laden. Außerdem sollten 
am Haupteingang keine zusätzlichen Stolperfallen durch Ladeka-
bel entstehen.  
- Insgesamt habe ich nicht das Gefühl, dass es sich hier um eine 
zeitgemäße Planung handelt.  
 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Da die Ladekabel direkt zwischen Auto 
und Ladesäule verlaufen, und somit keine 
Wege gekreuzt werden, entstehen hier 
keine Stolperfallen.  

Keine.  

 

28 Anmerkungen aus einer Öffentlichkeits-
veranstaltung am 09.11.2023  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Führt der Bau der neuen Erschließungsstraße mit der bestehenden 
Zufahrt zum Parkhaus zu einem Durchgangsverkehr ? 
 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Nach Aussage vo m Vorhabensträger  
wird es Vorkehrungen gegen sog. Rallye-
fahrten geben. Die Sicherheit der schwä-
cheren Verkehrsteilnehmer aber auch der 
Kinder auf dem zukünftigen Spielplatz vor 
dem Haupteingang werden gewährleistet.  

Keine.  
 

 Wird das Gebäude der alten Arbeiterversorgung mit beplant?  
 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Vorhabenträger ist nicht Eigentü-
mer dieser Liegenschaft. Es fanden Gesprä-
che statt, führten aber zu keinem Ergebnis, 
daher bleibt der Zustand dort erhalten.  
 

Keine.  

 Ist es möglich, anstelle des Discounters für Heim und Garten einen 
Teil für einen Drogeriefachmarkt zu nutzen?  
 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Vorhabensträger  befürwortet ei-
nen attraktiven Mix, jedoch gab es bislang 
keine Interessenten. Das OG erfreut sich im 
Einzelhandel nicht großer Beliebtheit auch 
wenn im HEP eine besondere konzeptionelle 
Konstellation des OG vorliege, die es 

Keine.  
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attraktiver macht, als viele andere OG -La-
gen (z.B. sind Parkplätze direkt vorgelagert, 
eine Rollsteige und Treppen und Fahrstühle 
vorhanden, ...).  
 

 Was geschieht mit der Rollsteige?  
 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Vorhabenträger sichert den Ver-
bleib der Anlage z u. 
 

Keine.  

 Bleibt der Friseur?  
 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Vorhabensträger  bestätigt aktuell 
den Verbleib.  
 

Keine.  

 Wird es aufgrund des Wegfalles der Postfiliale eine Paketstation 
wie überall in der Stadt geben?  
 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Vorhabensträger  äußert sein Be-
dauern über den Wegfall der Postfiliale. Hin-
sichtlich einer Paketstation sind ihm keine 
konkreten Planungen bekannt.  

Keine.  

 Sind mit den  neuen Mietverträgen Mieterhöhungen verbun-
den?  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Vorhabensträger  bejaht dies 
und begründet es mit gestiegener Attrak-
tivität nach Neugestaltung und der not-
wendigen Amortisation der Bauinvestitio-
nen.  

Keine.  

 Wie ist der derzeitige Stand der Planung Jungclaussen -Vierte l? 

 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Beba uungsplan  befindet aktuell 
im Entwurfsstadium . 
Der zukünftige Bebauungsplan wird Woh-
nen mit unterschiedlichen Höhen festset-
zen. 

Keine.  
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Derzeit besteht jedoch noch hoher Ab-
stimmungsbedarf aufgrund  der geflosse-
nen  Fördermittel für die Stadtumbauflä-
chen und die Ersch ließungen . 

 Wird die Situation der Fußgänger im unteren Parkdeck verbes-
sert? 

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Vorhabensträger  kann dazu 
noch keine detaillierte Planung vorstellen, 
versichert jedoch  wieder holt die Priorität 
der Sicherheit.  

Keine.  

 Wann erfolgt die Fertigstellung des Umbaus?  Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Als Grundlage für den Bauantrag 
muss zu allererst das Baurecht durch den 
Bebauungsplan  geschaffen werden . Der 
Vorhabensträger  und die Stadt rechnen 
mit Satzungsbeschluss  im Februar oder 
März des kommenden Jahres. Für den 
Bauantrag werden 3  bis 6 Monate veran-
schlagt, sodass man mit einer Fertigstel-
lung von eineinhalb bis  zwei Jahre also 
frühestens Ende 2025 rechnet. In einem 
ersten Schritt erfolgt der  Umbau des EG 
und die Herrichtung der Außenanlagen 
mit anschließendem Umzug  des EDEKA. 

Keine.  

 Wann wird mit der Entkernung und den Umbauarbeiten begon-
nen?  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Vorhabensträger  kann dazu 
keine genaue Aussage treffen . Für Investi-
tionsmaßnahmen  muss erst die Sicherheit 
durch Baurecht geschaffen werden . 

Keine.  
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 Derzeit herrscht auf dem Stadtplatz Verwahrlosung und man-
gelnde Sauberkeit aufgrund bestimmter Randgruppen. Wel-
che Maßnahmen gibt es dahingehend?  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Mit diesem Problem wird sich zu ei-
nem späteren Zeitpunkt befasst. Der Vor-
habensträger  kann  jedoch bestätigen, 
dass man dem gegenüber keinerlei Tole-
ranz duldet.  

Keine.  

 Wer ist Eigentümer?  Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Bei de m Eigentümer handelt es sich 
um eine deutsche  Privatperson mit meh-
reren Gesellschaften . 

Keine.  

 Wird bei der Umgestaltung des Innen - und Außenbereiches 
Rücksicht auf Sehbehinderte  od er anderweitige Behinderun-
gen genommen?  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Vorhabenträger  wird den Hin-
weis für die weitere Ausführungsplanung 
aufnehmen und  prüfen lassen.  

Keine.  

 Derzeit gibt es keinen Winterdienst und führt regelmäßig zu Be-
einträchtigungen. Wird  es diesen zukünftig geben?  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Vorhabensträger  verweist auf 
Frau Göckeritz als Ansprechpartnerin vom 
Centermanagement  und deren Zustän-
digkeit.  

Keine.  

 Derzeit ist die Sicherheit und Ordnung auf dem Stadtplatz vor 
allem in den Abendstunden  für ältere Menschen nicht gege-
ben. Selbst das städtische Ordnungsamt wird  dem nicht Herr.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Vorhabensträger  nimmt den 
Hinweis auf und benennt als eine Mög-
lichkeit die eventuelle  Anstellung eines Si-
cherheitsdienstes . Aktuell ist dieses jedoch 
auch ein Thema der  Stadt Frankfurt als Ei-
gentümerin der Fläche . 

Keine.  
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 Seitens eines Anwesenden wird auf ein Gesetz verwiesen , wo-
nach ein Versorgungsauftrag  für die Post besteht . Er fordert 
vom Oberbürgermeister eine Prüfung und aktive  Umsetzung 
dessen.  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Oberbürgermeister Herr Wilke 
verdeutlicht, dass die Post ein eigenstän-
diges Unternehmen  ist. Er bestätigt den 
Versorgungsauftrag verweist jedoch auf 
die allgemeine  Definition dessen, wonach 
eine Paketstation ausreichend ist. Den-
noch ist der  Stadt das Problem bekannt 
und sucht beständig das Gespräch mit 
der Post, erhält  jedoch keinerlei Reaktio-
nen. Es wird weiterhin aktiv nach Lösun-
gen gesucht.  

Keine.  

 Wird es eine Gesamtschließung des HEP während der Bau-
maßnahmen geben?  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Vorhabensträger  verneint dies 
dahingehend, dass alles gegen eine Ge-
samtschließung  
getan wird und es auch nicht im Interesse 
des Eigentümers liegt.  

Keine.  

 Wann sind der genaue Beginn und Ende der Baumaßnah-
men?  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Auch hier verweist der Vorhabens-
träger  auf den Bebauungsplan als Grund-
lage für Baurecht.  
Der Vorhabenträger rechnet stark mit ei-
ner zeitnahen Entkernung des EG und ei-
ner  Fertigstellung ab Ende 2025. Herr 
Wilke sieht die benannte Zeitschiene vo m 
Vorhabensträger als realistisch an und 
betont noch einmal die Wichtigkeit des 
Bebauungsplanes.  

Keine.  



Seite 41 von 41 
 

28 Anmerkungen aus einer Öffentlichkeits-
veranstaltung am 09.11.2023  

Sachaufklärung / Abwägungsvorschlag  Änderung  
Plan // Begründung  

 Gibt es Überlegungen oder Planungen den Wohnk omp lex IV 
(WK IV) wieder einer  Bebauung zuzuführen?  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Es liegen nach Aussage von Herrn 
Wilke hohe  Auflagen aufgrund von aus-
gereichten  Fördermitteln vor, sodass eine 
Bebauung des WK IV derzeit unzulässig ist.  

Keine.  

 Ist es möglich, die hier ausgehängten Pläne und Karten weiter-
hin im HEP auszuhängen?  

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  Der Vorhabensträger  sichert einen 
Aushang in einem der leerstehenden 
Räumlichkeiten des  HEP zu und wird dies 
bei Frau Göckeritz veranlassen.  

Keine.  
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